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1 Ausgangslage 

 Zweck, Adressaten, gesetzlicher Auftrag 

Der vorliegende Planungsbericht gibt einen Überblick über die Gesamtrevision der Nutzungs-

planung Siedlung und Kulturland in der Gemeinde Egliswil. Er zeigt auf, wie die Planung aufge-

baut wurde und enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten getroffenen Entscheide. Damit 

soll die nötige Transparenz in den Planungsprozess gebracht werden. 

Der Planungsbericht richtet sich an die kommunalen und kantonalen Verwaltungsstellen, die 

raumwirksame Tätigkeiten ausüben, sowie an die politischen Gremien in der Gemeinde. Im 

Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Mitwirkung (§ 3 BauG) und des Einwendungsverfah-

rens (§ 24 BauG) informiert er die Bevölkerung und die Betroffenen über die Hintergründe die-

ser Nutzungsplanung. Im Hinblick auf spätere Revisionen und Anpassungen ist er ein wichtiges 

Dokument, das über die gegenwärtige Problemsituation sowie über die Möglichkeiten und 

Grenzen der aktuellen Raumentwicklung informiert. 

Der gesetzliche Auftrag zur Erstellung eines Planungsberichtes ergibt sich aus der Raumpla-

nungsverordnung (RPV) des Bundes vom 28. Juni 2000 (Stand 1. Juli 2022). Diese verlangt ge-

mäss Art. 47 RPV folgendes: 

1 Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde 

(Art. 26 Abs. 1 RPG) Bericht darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und Grundsätze der Raumpla-

nung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG), die Sachpläne und 

Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berücksichtigen und wie sie den 

Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung 

tragen. 

2 Insbesondere legt sie dar, welche Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen bestehen und 

welche notwendigen Massnahmen in welcher zeitlichen Folge ergriffen werden, um diese Reserven zu 

mobilisieren oder die Flächen einer zonenkonformen Überbauung zuzuführen. 

 

 

 Planungsstand zu Beginn der Revision Nutzungsplanung 

Diese Gesamtrevision geht von folgenden rechtskräftigen Planungsinstrumenten der Nutzungs-

planung Siedlung und Kulturland aus: 

Planungsinstrumente Beschluss EGV 1) Genehmigung Kanton 2) 

Bauzonen- und Kulturlandplan 1:2'500 / 

Bau- und Nutzungsordnung 

19. Mai 1995 17. Dezember 1996 

1) Einwohnergemeindeversammlung, 2) Grosser Rat, 

 

Seit 1996 wurden keine Teiländerungen mehr vorgenommen. Die letzte Gesamtrevision der 

Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland wurde somit vor mehr als 15 Jahren rechtskräftig, 

womit der vorgegebene Planungshorizont gemäss Art. 15 RPG deutlich überschritten ist. 

 

 

 Anlass zur Revision der Nutzungsplanung 

Die im Abschnitt 1.2 aufgeführten Planungsinstrumente der Gemeinde Egliswil sind rund 25 

Jahre alt. Sie beruhen auf seit längerem nicht mehr geltenden übergeordneten Rechtsgrundla-

gen (z.B. kantonales Baugesetz, Allgemeine Bauverordnung). Zudem haben sich diverse über-

geordnete raumplanerische Vorgaben erheblich verändert. Sie wurden seit den 90er Jahren 

mehrfach revidiert (z.B. eidgenössisches Raumplanungsgesetz, kantonaler Richtplan). Die 
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wichtigsten aktuellen übergeordneten Grundlagen, welche für die Gesamtrevision der kommu-

nalen Nutzungsplanung relevant sind, betreffen: 

­  Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) vom 22. Juni 1979 

(Stand 1. Januar 2019); Einfluss auf diese Revision hat insbesondere die am 3. März 2013 

angenommene Revision des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes. 

­  Kantonales Gesetz über Raumplanung, Umweltschutz und Bauwesen (Baugesetz, BauG) 

vom 19. Januar 1993 (Stand 1. Januar 2022) 

­  Kantonale Bauverordnung (BauV) vom 25. Mai 2011 (Stand 27. Februar 2023) 

­  Richtplanung Kanton Aargau vom 20. September 2011, Richtplan-Gesamtkarte / Richtplan-

text mit Richtplan-Teilkarten inkl. Raumkonzept Aargau. 
 

Das neuste kantonale Recht umfasst im Wesentlichen folgende Themen, die in die kommunale 

Nutzungsplanung von Egliswil integriert werden müssen: 

­  Das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sind auf die interkantonale Ver-

einbarung zur Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) vom 22. September 2005 angepasst. 

Entsprechend sind in der neuen BNO die neuen Begriffe und Messweisen zu übernehmen. 

­  Gestützt auf Art. 36a GSchG wurden im revidierten § 127 BauG per 1. Januar 2017 die Ge-

wässerraumabstände festgelegt. Zwischenzeitlich wurde diese Bestimmung jedoch als nicht 

rechtsgenügend taxiert, so dass aktuell wieder die Übergangsbestimmungen der eidgenössi-

schen Gewässerschutzverordnung gelten. Die Breiten der Gewässerräume müssen in der 

kommunalen Nutzungsplanung umgesetzt werden. 

­  Die Anpassungen des kantonalen Baugesetzes an die Änderungen des Raumplanungsge-

setzes des Bundes betreffend Mehrwertausgleich, Förderung der Verfügbarkeit von Bauland 

und weitere Änderungen traten am 1. Mai 2017 in Kraft. Dies betrifft u.a. folgende Bestim-

mungen: §§ 28a bis 28j BauG betreffend Mehrwertabgabe und Baupflicht, § 30a BauG be-

züglich Umsetzung des kantonalen Richtplanes innert 5 Jahren. 

 

Durch die neuen Vorgaben sowie die aktuellen Ziele und Bedürfnisse ergaben sich im Rahmen 

dieser Nutzungsplanungsrevision folgende Hauptthemen: 

­  Dorfzentrumsentwicklung (einem ländlichen Entwicklungsraum gerecht werdende Nutzungs-

intensität, allgemein zugänglicher Aussenraum, Anbindung der Quartiere). 

­  Ortsbildgestaltung / Ortsbildentwicklung; Qualitäten / Typologien der Bauten in den einzel-

nen Dorfteilen sowie Gestaltung der Strassen- und Hofräume. 

­  Innere Siedlungsentwicklung; Betrachtung bzgl. Verdichtung und Nutzung von Baulücken im 

gesamten Baugebiet. 

­  Qualitative Aspekte Siedlungsgestaltung; z.B. Gestaltung Bauten und Dachlandschaft, Um-

gebungs- / Terraingestaltung, Natur im Siedlungsraum, standortheimische Bepflanzung. 

­  Behandlung neuer Richtplanthemen wie Hochwasserschutz, Verkaufsnutzungen, Abstim-

mung Siedlung / Verkehr. 

­  Bau- und Nutzungsordnung BNO; aktualisierte Bestimmungen basierend auf neuen Zielen / 

Bedürfnissen und Erfahrungen in der Anwendung; Integration des harmonisierten Baurechts. 

­  Aktualisierung Schutzzonen / -objekte, basierend auf neuem Inventar Natur und Landschaft. 

 

Die wesentlich veränderten Verhältnisse und die Zeitdauer von rund 25 Jahren seit der letzten 

Gesamtrevision bildeten den Anlass, um in einer ersten Phase grundsätzliche Überlegungen 

über die aktuellen Ziele und Bedürfnisse der Gemeinde zu machen. Die verschiedenen Analy-

sen bis hin zur Ermittlung des Handlungsbedarfs sowie die daraus abgeleiteten Zielvorstellun-

gen sind im Räumlichen Entwicklungskonzept (REK Egliswil) zusammengestellt. Basierend auf 

den übergeordneten Grundlagen und dem REK Egliswil wurden anschliessend die Themen-

schwerpunkte für diese Gesamtrevision der Nutzungsplanung definiert und vertieft bearbeitet. 

Anschliessend konnten die rechtskräftigen Planungsinstrumente überprüft und angepasst wer-

den. 
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2 Organisation und Ablauf der Planung 

 Ortsplanungskommission 

Für die Begleitung und Bearbeitung der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland setzte der 

Gemeinderat folgende Ortsplanungskommission ein: 
 

Mitglied Funktion Bemerkungen 

Voegeli Ueli Gemeindeammann (Präsident) Ressorts: Finanzen / Steuern, Bil-

dung, Regional- und Ortsplanung 

Dössegger Gaby Vizeammann Ressorts: Hochbau, Liegenschaf-

ten, Forst und Jagd 

Keller Romeo Gemeinderat Ressorts: Strassen, Verkehr, Ent-

sorgung, Feuerwehr 

Negro Müller Nadia Gemeinderätin Ressorts: Sozialwesen, Vereine 

Rösch Björn Gemeinderat Ressorts: Natur / Landschafts-

schutz, Landwirtschaft, Gewässer 

Grundmann Markus Mitglied Planungskommission Architekt 

Häusermann Bruno Mitglied Planungskommission Geomatiktechniker 

Santini Roland Mitglied Planungskommission Architekt 

Thut Thomas Mitglied Planungskommission Landschaftskommission 

Siegrist Sabrina Gemeindeschreiberin Ab anfangs 2021 

Jäggi Rolf Gemeindeammann Bis Ende 2019 

Scheidegger Patrik Mitglied Planungskommission Bis Mai 2020 

Weber Peter Gemeindeschreiber Bis Ende 2020 

 

Die externe fachliche Beratung und die Erarbeitung der Planungsunterlagen erfolgte durch das 

Büro arcoplan klg in Ennetbaden. Die Projektleitung wurde von Paul Keller, Siedlungsplaner 

HTL / Raumplaner FSU Reg. A wahrgenommen. 

 

 

 Zusammenarbeit / Koordination / Mitwirkung 

In der Ortsplanungskommission sind der gesamte Gemeinderat und der Gemeindeschreiber 

bzw. die Gemeindeschreiberin vertreten. Zudem wählte der Gemeinderat zusätzliche Vertreter 

aus der Bevölkerung in die Ortsplanungskommission, welche in verschiedenen Quartieren woh-

nen und unterschiedlichste Interessen abdecken (Bauen, Gewerbe, Natur, Landschaft). Damit 

ist die Koordination zwischen der Ortsplanungskommission, der Verwaltung und dem Gemein-

derat stets und gut gewährleistet.  

 

Wie aus dem Ablauf im Abschnitt 2.3 ersichtlich ist, sind im Rahmen des Mitwirkungs- und des 

Einwendungsverfahrens je eine öffentliche Informationsveranstaltung vorgesehen. Im Rahmen 

der öffentlichen Auflage können allenfalls anstelle eines Informationsanlasses Auskunftsabende 

zweckmässig sein. 

 

Soweit einzelne oder eine Gruppe von Eigentümern bzw. Nutzern von besonderen Schutz- oder 

Planungsmassnahmen besonders betroffen sind, sollen diese an themenspezifischen Anlässen 

informiert werden (z.B. schützenswerte Bauten, Naturobjekte).  

 

Die Nachbargemeinden und die Kerngruppe Regionalplanung Lebensraum Lenzburg Seetal 

wurden im Rahmen der Mitwirkung zur Stellungnahme eingeladen. Damit wird die regionale Ab-

stimmung gewährleistet, welche im kantonalen Baugesetz gefordert ist. 
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Bereits in einer frühen Phase fand am 20. November 2017 ein öffentlicher Ziel-Workshop statt, 

in welchem die Bedürfnisse und Anliegen aus der interessierten Bevölkerung abgeholt wurden. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

In die Revisionsarbeiten floss auch das Anliegen der im Sommer 2019 eingereichten kommuna-

len Volksinitiative ein. Die Initiative unterschrieben 190 von damals 1059 Stimmbürgern. Darin 

wird gefordert, in der Dorfkernzone eine Begrenzung der Firsthöhe von 15.8 m auf 12.8 m vor-

zunehmen. Anstelle der Abänderung eines einzelnen Masses kann so die Überprüfung und all-

fällige Anpassung im Rahmen einer Gesamtbetrachtung erfolgen. 

 

Um den Handlungsbedarf evaluieren zu können, wurden im Rahmen des Räumlichen Entwick-

lungskonzepts (REK Egliswil) die Qualitäten und Defizite im Siedlungsgebiet ermittelt. Zudem 

wurden die baulichen und umgebungsgestalterischen Qualitäten anhand von Beispielen disku-

tiert.  

 

Bereits während der Beratung der neuen Planungsinstrumente wurde konsequent darauf ge-

achtet, dass Bauvorhaben in der Dorfkernzone sowohl dem bisherigen wie auch dem voraus-

sichtlich neuen Recht entsprechen. Damit wird sichergestellt, dass das Begehren der Volksiniti-

ative zum Tragen kommt und dass die Anwendung in der Praxis im Sinne der Ortsplanungs-

kommission erfolgen kann. 

 

 

 Ablauf der Planung / Terminprogramm 

Ablauf Themen / Inhalte Termine 

Vorbereitung - Kantonale Grundlagen (BVURO.16.36-1) 

- Evaluation externes Planungsbüro 

- Öffentliche Information über Nutzungsplanungsrevision 

- Einstiegs- und Zielworkshop mit Bevölkerung 

- Startsitzung Ortsplanungskommission 

- Kreditbeschluss Gemeindeversammlung 

5. Juli 2016 

Januar bis März 2017 

27. Juni 2017 

20. November 2017 

26. März 2018 

25. Mai 2018 
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REK Egliswil - Erkenntnisse aus Workshop vom 20. November 2017 

- Raumplanerische Eckdaten, Grobanalyse 

- Qualitäten / Defizite in einzelnen Dorfteilen 

- Räumliches Entwicklungskonzept (REK Egliswil) 

- Zielformulierung / Massnahmen 

April 2018 bis  

September 2018 

Grundlagen I - Sichtung Grundlagen und Hinweise Kanton September 2018 

 Räumliches Entwicklungskonzept (REK Egliswil) 01. Oktober 2018 

Nutzungspla-

nung Siedlung 

- Um- / Ein- / Auszonungen / Bauzonenabgrenzungen 

- Bauzonenregime / Entwurf Bauzonenplan / Bereinigungen 

- Ortsbildgestaltung; Zonen / Masse, Dachlandschaft 

- Zone öffentliche Bauten und Anlagen, Areale Bode / Herti 

- Innere Siedlungsentwicklung; qualitativ / quantitativ 

- Bauzonenkapazität und Bauzonengrösse 

Oktober 2018 bis 

Juni 2020 

Entwurf BNO 

(Baugebiet) 

- Detaileinführung in harmonisiertes Baurecht (IVHB) 

- Lesung aktualisierte / geänderte BNO (NP Siedlung) 

- Grundmasse BNO; Höhenmasse, Ausnützungsziffer (AZ) 

ja / nein, Höhen und Definition der AZ, Grenzabstände 

- Bereinigung / Festigung Entwurf BNO 

September 2019 bis 

Juni 2020 

Grundlagen II - Inventarisierung: Überprüfung Schutzzonen / -objekte 

- Grundlagenplan 1:5ô000 

- Umsetzung Gefahrenkarte Hochwasser, Gewässerräume 

- Aktualisierung Bauinventar, Beratung der Umsetzung 

September 2020 bis 

November 2020 

Nutzungspla-

nung Kulturland 

- Nutzungsplanung Kulturland / Spezialthemen 

- Interessenabwägung / Umsetzung Inventare 

- Lesung aktualisierte / geänderte BNO (NP Kulturland) 

November 2020 bis 

Januar 2021 

Bereinigung - Richtlinie für Solaranlagen 

- Bereinigung: Bauzonenplan, Kulturlandplan, BNO 

- Planungsbericht gemäss Art. 47 RPV 

November 2020 bis  

März 2021 

 Verabschiedung Gesamtdossier durch Gemeinderat April 2021 

Vorprüfung - Kantonale Fachstellen, Aushändigung fachliche Stellung-

nahme durch Abteilung Raumentwicklung 

- Fachliche Stellungnahme (BVUARE.16.36) 

Mai 2021 bis  

August 2021 

16. Dezember 2021 

Mitwirkung - Öffentliches Mitwirkungsverfahren gemäss § 3 BauG 

- Öffentliche Informationsveranstaltung 

- Stellungnahme Planungsverband Lenzburg Seetal (LLS) 

15. Juni - 15. Aug. 2021 

15. Juni 2021 

2. September 2021 

Bereinigung VP 

und Mitwirkung 

- Behandlung Mitwirkungseingaben / Mitwirkungsbericht 

- Aufgrund fachlicher Stellungnahme Kanton 

November 2021 bis 

Oktober 2022 

Vorprüfung 

abschliessend 

- Abschliessende kantonale Vorprüfung 

- 2. Fachliche Stellungnahme (BVUARE.16.36) 

- 2. Abschliessende kantonale Vorprüfung; Aushändigung 

abschliessender kantonaler Vorprüfungsbericht 

- Bereinigung letzte Vorbehalte / Vorbereitung Auflage 

Januar - Sept. 2023 

2. Oktober 2023 

August - Nov. 2024 

 

Dez. 2024 / Jan. 2025 

Öffentliche 

Auflage 

- Öffentliche Informationsveranstaltung (vor der Auflage) Februar 2025 

- Einwendungsverfahren gemäss § 24 BauG 

- Einwendungsverhandlungen 

März 2025 

April - Juni 2025 

Beschluss /  

Genehmigung 

- Beschluss Gemeindeversammlung gemäss § 25 BauG 

- Genehmigung Regierungsrat gemäss § 27 BauG 

November 2025 

ca. Mitte 2026 
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3 Raum- und verkehrsplanerische Grundlagen 

 Statistische Grundlagen 

Die statistischen Grundlagen wurden im Rahmen der Erarbeitung des Räumlichen Entwick-

lungskonzepts (REK Egliswil / vgl. Anhang 1) erhoben und ausgewertet. Nachfolgend sind die 

wichtigsten statistischen Eckdaten zusammengefasst. 

 

3.1.1 Bevölkerung (Einwohnerdichte, Ausländeranteil, Steuerkraft) 

Die Einwohnerdichte von Egliswil lag zu Beginn der Revisionsarbeiten mit 31.6 Einwohnern pro 

ha (E/ha) deutlich unter dem Mittel von Lenzburg Seetal (39.7 E/ha) und des Kantons Aargau 

(48.2 E/ha). (Quelle: Statistik Kanton Aargau; Stand 2015). Per 31.12.2023 ist die Einwohner-

dichte auf 34.3 E/ha angestiegen (Berechnung 1'546 E. - 100 E. / 42.1 ha). 

 

Der Ausländeranteil lag 2019 mit 13.7% (2019) deutlich unter dem kantonalen Mittel von 25.3%. 

Per 31.12.2023 ist der Ausländeranteil in Egliswil nur leicht auf 15.8% angestiegen (Kanton Aar-

gau 27.4%). 

 

Der Normsteuerertrag pro Einwohner betrug 2019 Fr. 2ó629.-- und lag damit knapp unter dem 

kantonalen Durchschnitt von Fr. 2'848.- (Quelle: Statistik Kanton Aargau). 

 

3.1.2 Bevölkerungsentwicklung 

Egliswil verfügte per 31.12.2020 über 1ô488 Einwohner (Stand) und per 31.12.2023 über 1'546 

Einwohner. Die Gemeinde verzeichnete vor allem bis ins Jahr 2005 ein konstant hohes Bevöl-

kerungswachstum. Das Wachstum von 1990 bis 2016 lag bei rund 50%, was deutlich über dem 

kantonalen Durchschnitt von 33% liegt (Quelle: Statistik Kanton Aargau). In den Jahren 2006 

bis 2016 stagnierte die Bevölkerungszahl im Bereich von 1ó300 bis 1'350 Einwohnern, bevor sie 

bis ins Jahr 2022 auf den Stand von knapp 1'500 anstieg. 

 

3.1.3 Stand der Erschliessung 

Die Gesamtfläche der Bauzone von Egliswil beträgt 64.2 ha. Davon sind noch rund 12.6 ha un-

überbaut. Die unüberbauten Bauzonen betreffen 6.24 ha Wohn- und Mischzonen, 5.78 ha Ar-

beitszonen sowie 0.57 ha Zone für Öffentliche Bauten und Anlagen (siehe auch Kapitel 4.2.2; 

Stand der Erschliessung / Flächenbilanz). 

 

3.1.4 Beschäftigte und Arbeitsplätze 

Im Jahr 2018 verzeichnete Egliswil 455 Beschäftigte, davon allein 245 (56%) im Sektor 3 

(Dienstleistung). Die 455 Beschäftigten entsprechen 353 Vollzeitäquivalenten, die 245 im Sek-

tor 3 173 Vollzeitäquivalenten. Der Anteil von 56% im Sektor 3 liegt dabei unter dem kantonalen 

Durchschnitt, welcher bei 70% liegt. (Quelle: Statistik der Unternehmerstruktur; Bundesamt für 

Statistik; Stand 2018). Bis ins Jahr 2021 war die Anzahl Beschäftigter mit 438 leicht rückläufig. 

 

3.1.5 Altersstruktur 

In Egliswil betrug Ende 2020 der Anteil der über 64-jährigen Personen an der Gesamtbevölke-

rung rund 15.4%. Dieser lag unter dem kantonalen Durchschnitt von 18.2%. Dieser Anteil wird 

in Egliswil bis ins Jahr 2040 auf rund 33% steigen und im kantonalen Durschnitt bei 27% liegen. 

(Quelle: Statistik Kanton Aargau; Stand 2015 / kantonale Grundlagen vom 5. Juli 2016). 
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 Übergeordnete Grundlagen 

3.2.1 Kantonale Grundlagen / Richtplan Aargau 

Der kantonale Richtplan wurde letztmals am 20. September 2011 nach einer Gesamtrevision 

durch den Grossen Rat beschlossen. Nach der Annahme der Revision des Bundesgesetzes 

über die Raumplanung am 3. März 2013 musste der Kanton die Grösse und die Verteilung des 

Siedlungsgebiets gesamthaft für die nächsten 25 Jahre, also bis ins Jahr 2040, neu festlegen. 

Aus diesem Grund wurde für das Kapitel S1.2 (Siedlungsgebiet) eine Richtplananpassung vor-

genommen, die der Grosse Rat am 24. März 2015 beschlossen hat. Diese ist aber erst nach 

der Genehmigung durch den Bundesrat am 23. August 2017 rechtskräftig geworden. 

 

  
Raumkonzept Aargau: Egliswil liegt in einem ländlichen Ent-

wicklungsraum und am Rand eines Kernraums Landschafts-

entwicklung (grüne Schraffur), Quelle Richtplan Aargau 

Richtplan Gesamtkarte: u.a. mit Siedlungsgebiet 

(orange), Ortsbild von regionaler Bedeutung, Land-

schaften und Naturschutzgebiete im Wald von kant. 

Bedeutung (dunkelgrün), Quelle AGIS 

 

Im Raumkonzept Aargau, welches Bestandteil des kantonalen Richtplanes ist, wird Egliswil 

dem "ländlichen Entwicklungsraum" zugewiesen. Die ländlichen Entwicklungsräume zeichnen 

sich durch eine hohe Lebensraumqualität aus und dienen dem ländlichen Wohnen und Arbei-

ten, der Freizeit und der Erholung. Die Gemeinden sorgen dafür, dass 

­  ihr ländlicher, teils semiurbaner Charakter erhalten bleibt und sie sich weiter entwickeln kön-

nen, 

­  die ländliche Siedlungs- und Wohnqualität und die Ortskerne und Ortsbilder aufgewertet 

werden, 

­  sich die Dörfer von innen heraus mit sorgfältigen Neu- und Umbauten und mit sanfter Nach-

verdichtung erneuern (innere Siedlungsentwicklung), 

­  für die Wirtschaft Baulandreserven, vorab für Klein- und Mittelbetriebe, zur Verfügung ste-

hen, sofern geeignete Lagen vorhanden sind 

 

Der in Egliswil anzuwendende Gemeindetyp wird gemäss Richtplanbeschluss R1/1.1, Pla-

nungsanweisungen und örtliche Festsetzungen, wie folgt definiert: Die ländlichen Entwick-

lungsräume umfassen die Landgemeinden und Agglomerationsgemeinden ausserhalb der ur-

banen Räume. Sie richten ihre Entwicklung auf ihr spezifisches Potenzial aus und nehmen ihre 

Funktionen im zugeordneten grösseren Agglomerations- und Wirtschaftsraum wahr. Die 
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Grundversorgung ist sicherzustellen. Die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben im ländlichen 

strukturschwachen Raum wird subsidiär durch den Finanz- und Lastenausgleich unterstützt. 

 

Die wesentlichsten Vorgaben in der Richtplan-Gesamtkarte 1:50'000 und im Richtplantext be-

treffen folgende Themen: 

­  Das Siedlungsgebiet ist im Richtplan festgesetzt. Der Richtplan sieht in Egliswil keine Ein-

zonungen vor. Einzonungen sind nur unter den im Richtplankapitel S1.2 / Planungsgrund-

satz B / Beschluss 1.3 aufgeführten Rahmenbedingungen sowie gestützt auf Planungs-

grundsatz A / Beschluss 1.5 für kleinflächige Einzonungen möglich, welche direkt an Bauzo-

nen grenzen und als weitgehend überbaut gelten. Weitere Einzonungen sind nur bei flächen-

gleicher Kompensation möglich. Im Übrigen können vom Gemeinderat unwesentliche Ände-

rungen beschlossen werden (§ 25 Abs. 3b BauG, § 11 Abs. 1 BauG).  

­  Die kantonale Planungsannahme, welche dem aktuellen Richtplankapitel Siedlungsgebiet 

S1.2 zu Grunde liegt, rechnet gemäss den Grundlagen und Hinweisen der Abteilung Raum-

entwicklung vom 5. Juli 2016 mit einer Bevºlkerung von 1ó520 Einwohnern im Jahr 2040. 

­  Das Fassungsvermögen der gesamten bestehenden Wohn- und Mischzonen liegt rechne-

risch bei rund 1ô832 Personen. 90 Personen ausserhalb der Wohn- / Mischzonen hinzukom-

mend, erhöht sich das Fassungsvermögen auf rund 1ô922 Einwohner. Dies liegt weit über 

den im Richtplan für das Jahr 2040 angenommenen 1'520 Einwohnern. Die unüberbauten 

Wohn- und Mischzonen liegen grösstenteils innerhalb des Siedlungsgebiets und eignen sich 

kaum für Auszonungen. Es besteht jedoch kein Bedarf für Einzonungen oder Umzonungen 

von Arbeitszonen oder Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen in Wohn- und Mischzonen. 

(Quelle: Kantonale Grundlagen, Teil C / Seite 7). 

­  Die Gemeinden müssen die Nutzungsplanung so gestalten, dass die vorgegebenen Min-

destdichten in den Wohn- und Mischzonen im Richtplanhorizont bis 2040 erreicht werden 

können (Richtplanbeschluss S1.2/2.1). Im ländlichen Entwicklungsraum wie in Egliswil gel-

ten folgende Mindestdichten; überbaute Wohn- und Mischzonen 40 E/ha, unüberbaute 

Wohn- und Mischzonen 60 E/ha. 

­  Das Ortsbild der Gemeinde Egliswil ist gemäss Inventar der Ortsbilder der Schweiz (ISOS) 

von regionaler Bedeutung. Die Ziele des ISOS sind angemessen umzusetzen (Richtplan-

kapitel S 1.5, Beschlüsse 1.1 ff). Ortsbildrelevante Bauten und Freiräume sollten erhalten 

werden. 

­  Im Kulturland sind folgende Inhalte enthalten, deren Umsetzung im Kapitel 5.5, Kulturland-

plan, näher beschrieben ist: Landschaften von kantonaler Bedeutung, Auenschutzpark, Na-

turschutzgebiete von kantonaler Bedeutung im Wald. 

 

3.2.2 Räumliches Entwicklungskonzept 2020 / REK LLS 

Am 20. Mai 2020 wurde vom Lebensraum Lenzburg Seetal das neue Räumliche Entwicklungs-

konzept 2020 genehmigt. Das Räumliche Entwicklungskonzept 2020 enthält verschiedene Ziel-

bilder in den Bereichen Siedlung, Landschaft, spezifisches Zielbild Aabachraum, Mobilität sowie 

Naherholung, Freizeit und Tourismus. Aussagen sind folgende enthalten:  
 

 

Die Siedlungsentwicklung erfolgt hochwertig nach in-

nen: 

- unter Bewahrung und Weiterentwicklung des spezifi-

schen Charakters der Ortskerne 

- unter der Erhaltung und Weiterentwicklung der Ar-

beitsplatzgebiete 

- längs den Kantonsstrassen gemäss dem Prinzip der 

Koexistenz aller Strassenbenützer und Anstösser 

Zielbild Siedlung 
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Zukünftige Nutzungen und bauliche Eingriffe 

sind auf die landschaftlichen Eigenheiten und 

Qualitäten abzustimmen. 

 

Entlang der Siedlungsränder ist der Übergang 

zur offenen Landschaft bewusst zu gestalten. 

 

Die Ortseingänge sind attraktiv zu gestalten. 

Naturschutz-, Inventar- und Dekretsgebiete 

  

 

Teilraum C: Ebene Schlatt 

- grosse, offene ackerbaugeprägte Ebene 

- Ufergehölz Aabach (markantes Raumelement) 

- artenreicher Schlattwald, sowie Aabachaue 

- Wildtierkorridor: Leitelemente für Wildtiere 

 

Teilraum D: Nördliche Endmoräne 

- Waldkammerungslandschaft 

- hoher Erholungswert 

- Vernetzungsfunktion (Wildtierkorridor) 

Zielbild Landschaft 

  

 

Das Busangebot ist auch in den ländlichen Entwick-

lungsachsen und den ländlichen Entwicklungsräumen 

zu verbessern. 

 

Bei den Ortsdurchfahrten der Kantonsstrassen sollen 

attraktive Zentren und Strassenräume gestaltet wer-

den, die das gleichberechtigte Miteinander der unter-

schiedlichen Verkehrsteilnehmenden erlauben und öf-

fentliche Aufenthaltsbereiche für die Bevölkerung bie-

ten. 

Zielbild Mobilität 

  

 

Öffentliche Freiräume in der Siedlung sind ein wichtiger 

Faktor der Wohnqualität. 

 

Wichtigste Landschaftsräume für die Naherholung und 

das Naturerlebnis sind der Wald, das an die Siedlungs-

ränder angrenzende Kulturland und die Gewässer-

räume (Zugänge zum Wasser). Im Zusammenhang mit 

der ökologischen und gestalterischen Aufwertung von 

Siedlungsrändern sind auch Freizeitnutzungen zu be-

rücksichtigen. 

Zielbild Naherholung, Freizeit und Tourismus 

 
Verbindlichkeit des REK 
­  Das REK ist ein Arbeitsinstrument für die Organe von LLS und für die Gemeinden. 

­  Die Gemeinderäte beziehen das REK in ihre Erwägungen ein, wenn sie raumwirksame Ent-

scheidungen von regionaler Bedeutung zu treffen haben. 

­  Die Kerngruppe Regionalplanung und ihre Projektgruppen verwenden das REK im Sinne ei-

ner Richtschnur namentlich zur Erfüllung ihres Auftrages gemäss Baugesetz, nach welchem 

die Gemeinden ihre Planungen innerhalb der Region aufeinander abstimmen müssen. 
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 Kommunale Grundlagen 

3.3.1 Räumliches Entwicklungskonzept (REK Egliswil) 

Als Einstieg in die Revision wurde ein Räumliches Entwicklungskonzept (siehe Anhang 1) erar-

beitet. Als Basis diente eine Quartieranalyse, woraus die Zielvorstellungen und Massnahmen 

ermittelt werden konnten. Um die Schwerpunkte, Aufgaben und die konkreten Fragen im Hin-

blick auf die Erarbeitung der neuen Planungsinstrumente ermitteln zu können, wurden die 

Bauzonen in sieben Teilgebiete unterteilt. Für jede Analyse-Einheit wurden die Stärken und 

Schwächen formuliert und daraus der Handlungsbedarf für die Nutzungsplanung ermittelt. Die 

nachfolgend dargestellte Einteilung in die verschiedenen Quartiere ergab sich aus räumlichen, 

topografischen und funktionalen Kriterien: 

 

A. Quartieranalyse / Handlungsbedarf 

 

Gebietseinteilung 
 

1 Dorfmitte / Unterdorf 

2 Oberwinkel / Holde 

3 Oberdorf 

4 Eichholz / Rüti 

5 Ortseingang Süd (Seengerstrasse) 

6 Orteingang West / Seonerstrasse 

7 Industriezonen Schlattweg / We-
bereistrasse / Neumattweg 

Gebietseinteilung Quartieranalyse; 

arcoplan klg Ennetbaden 

 

Aus der Quartieranalyse ergab sich im Wesentlichen folgender Handlungsbedarf für die Nut-

zungsplanung: 
 

1 - Abgrenzung / Inhalte der Dorfkernzone (unter Einbezug ISOS / Nutzungspriorisierung) 

- Umgang mit alter Baustruktur bei Bauvorhaben (Volumenerhalt, Baulücken) 

- Bedarf öffentliche Nutzungen auf privaten Liegenschaften / Nutzung - Umgang mit Hertihof 

- Qualitätssicherung für die 0.84 ha grosse Bauzonenreserve (am Baumgartenweg) 

2 - Umgang mit alter Baustruktur bei Bauvorhaben (Volumenerhalt, Baulücken) 

- Bauen / Nachverdichten in weitgehend kleinteiliger Struktur und am Hang 

- Genügend ausgebaute Zufahrten unter Wahrung Verkehrssicherheit / -beruhigung 

3 - Umgang mit alter Baustruktur bei Bauvorhaben (Volumenerhalt, Baulücken) 

- Umgang mit ausserordentlich grossen 2.1 ha an unüberbauter Zone OeBA (Bedarf) 

- Qualitätssicherung bei Überbauung 0.69 ha grosser Bauzonenreserve (Parzelle Nr. 518) 

4 - Bauen / Nachverdichten an exponierten Lagen und am Hang 

- Übergänge klären; in alte Dorfteile, gegenüber dem Kulturland, zur Ebene 

5 - Übergänge klären / Adressbildung entwickeln 

- Umgang mit Mühlebezirk / Würdigung analog der hohen Einstufung im ISOS 

- Beachtung Hochwasserschutz 

6 - Übergänge klären zur offenen Landschaft / zum Waldrand und Gliederung Siedlungsgebiet 

- Qualität bei Überbauung 0.98 ha grosser Bauzonenreserve (oberhalb Hasenbergstr.) sichern 

7 - Entwicklungspotenziale ungenutzter / unternutzter Gewerbe- und Industrieareale aktivieren, ge-

samthaft geplante Arealentwicklung unter Berücksichtigung kommunaler / regionaler Bedürfnisse 
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B. Ziele für die Nutzungsplanung 

Gestützt auf die erarbeiteten Grundlagen und dem ermittelten Handlungsbedarf wurden fünf 

Hauptziele formuliert und näher beschrieben: 
 

H1 Erhaltung der Standortattraktivität als eigenständige, aber gut vernetzte Gemeinde unter 

Berücksichtigung der vorhandenen dörflichen Strukturen. 

H2 Ermöglichung einer kontinuierlichen und moderaten Bevölkerungsentwicklung, die mit gut 

in die dörfliche Struktur integrierten Bauten erreicht wird und die sich primär an qualitativen 

Wachstumszielen orientiert. 

H3 Erhalten bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze im kleinteiligen dörflichen Kontext 

wie auch in den grossflächigen Industrie- und Gewerbegebieten. 

H4 Qualitative und massvolle (innere) Siedlungsentwicklung und Abstimmung auf den Verkehr. 

H5 Beibehaltung der vielfältigen Natur- und Kulturlandschaft sowie des Erholungsangebotes. 

 

C. Konzeptpläne Siedlung und Landschaft / Verkehr und Immissionen 

Aus den beiden Konzeptplänen werden die Massnahmen in den Bereichen Siedlung und Land-

schaft sowie Verkehr und Immissionen ersichtlich. 

 

Die Planskizze Siedlung und Landschaft diente dazu, die wichtigsten Themen der Nutzungspla-

nung Siedlung zu evaluieren und eine erste Vorstellung im Hinblick auf die Detailberatung des 

Bauzonenregimes und der Bauzonenabgrenzungen zu erhalten.  

­  Das Konzept zeigt die wesentlichen Strukturelemente der älteren Dorfteile, insbesondere 

welche Bereiche in ihren ortsbaulichen und architektonischen Besonderheiten noch gut er-

kennbar und erhalten sind. 

­  Ersichtlich wird auch, dass sich das funktionale Zentrum und die alte Dorfteile überschnei-

den. Diese Tatsache bildete einen wesentlichen Anhaltspunkt, um die bisherige Dorfkern-

zone in unterschiedliche Zonen zu unterteilen. 

­  In den Rand- und Zwischenbereichen der Dorfkernzone finden sich zudem weniger qualitäts-

volle Bereiche mit teilweise vielfältigen baulichen Strukturen. 

­  Entlang der Seoner- / Seengerstrasse wurde erkannt, dass ein geordnetes Nebeneinander 

von Wohnen und dem vorhandenen Gewerbe anzustreben ist, so dass trotzdem eine mög-

lichst homogene Struktur gesichert ist. 

­  Im Konzeptplan sind die Nutzungsschwerpunkte und -verteilung mit den örtlich spezifischen 

Themen der Wohn- und Arbeitsplatzgebiete erkennbar wie z.B. differenzierte Übergänge in 

die unterschiedlichen Landschaftstypen, sanfte Entwicklung in kleinteiligen Quartierstruktu-

ren an starken Hanglagen oder Erhaltung der zusammenhängenden grossflächigen Arbeits-

zonen. 

­  Schliesslich sind die Schlüsselgebiete der Wohnbau- und der Arbeitsplatzentwicklung darge-

stellt, die in der Summe einen wesentlichen Teil der kurz- bis mittelfristigen Entwicklung der 

Gemeinde Egliswil aufnehmen dürften. 

­  Die verschiedenen aussenräumlichen Aspekte umfassen die Themen Siedlungsrand / -tren-

nung, Ortseingänge / Portale, Sicherung der ortsbaulichen und strassenräumlichen Qualitä-

ten sowie den Hasenmoosbach / Bündtenbach / Mühlebach als durchlaufendes Naturele-

ment. 

­  Ein Fragezeichen wurde in Zusammenhang mit der grossflächigen, weitgehend unüberbau-

ten Zone für öffentliche Bauten und Anlagen platziert, für die sich insbesondere an dieser 

Lage keine konkrete Nutzung abzeichnen dürfte. 

 

Die Planskizze Verkehr und Immissionen ist im Kapitel 3.3.2, Grundlagen Verkehr, dargestellt. 

Sie enthält eine Darstellung der wichtigsten Achsen aller Verkehrsträger mit dem Ziel, die zu pri-

orisierende Durchwegung von und zum Dorfkern sowie unter den einzelnen Quartieren aufzu-
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zeigen. Im Hinblick auf ein einwandfreies Funktionieren und Gestalten sind hier die Prioritäten 

zu setzen. Ein besonderes Augenmerk ist auf eine siedlungsorientierende Strassenraumgestal-

tung der Kantonsstrassen sowie auf eine Optimierung der Verkehrssicherheit bei den Fussgän-

gerübergängen zu legen. 

 

 
REK Egliswil, Konzeptplan Siedlung und Landschaft; arcoplan klg (Stand Oktober 2018) 
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3.3.2 Grundlagen Verkehr 

In Egliswil besteht kein gesetzliches Erfordernis zur Erarbeitung eines Kommunalen Gesamtpla-

nes Verkehr, weil keine der in § 54a BauG aufgeführten Themen (Einführung Parkleitsystem, 

Begrenzung Anzahl Parkfelder über § 56 BauG hinaus, Bewirtschaftung Parkfelder auf privatem 

Grund) in die Planung integriert werden müssen. Auch ist die Erarbeitung eines Erschliessungs-

programms im Sinne von § 33 BauG nicht zwingend, da die Erschliessung bzw. die Anschlüsse 

der noch grösseren unüberbauten Areale über Sondernutzungspläne gesichert wird. 

 

Im Rahmen der gestützt auf § 13 Abs. 2bis BauG geforderten Abstimmung der Siedlungs- und 

Verkehrsentwicklung werden in dieser Nutzungsplanung jedoch Aussagen zu einem funktions-

fähigen und wesensgerechten Strassennetz, zur Anbindung an den öffentlichen Verkehr und zu 

attraktiven Fuss- und Radwegen gemacht. Die Aussagen werden dabei in drei Verkehrsplänen 

ergänzt: Veloverkehr, Fussverkehr und motorisierter Individualverkehr (vgl. Beilage 3). 

 

Der Konzeptplan Verkehr und Immissionen aus dem REK Egliswil bildet eine koordinierte 

Grundlage zur Priorisierung der Verkehrswege und zur Abstimmung der einzelnen Verkehrsträ-

ger untereinander. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

REK Egliswil, Konzeptplan Verkehr und Immissionen; arcoplan klg   
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An der Gemeindeversammlung wurde am 28. Mai 2010 ein Erschliessungsreglement beschlos-

sen. Damit wird die rechtliche Grundlage geschaffen, wie sich die Grundeigentümer an den 

Kosten bei der Erstellung oder der Änderung von Strassen zu beteiligen haben. 

 

A. Motorisierter Verkehr (Beilage 3) 

Durch Egliswil verlaufen verschiedene Kantonsstrassen, die als kantonale Lokalverbindungs-

strassen (LVS) klassiert sind. Die K375 beginnt in Seon und reicht bis zum Knoten Seenger- / 

Ammerswilerstrase. Sie führt im Dorfkern von Egliswil in die K374. Die K374 verläuft von Lenz-

burg über Ammerswil und Egliswil nach Seengen. Die Verkehrsbelastungen an der K375 von 

rund 6ô800 Fahrten pro Tag (durchschnittlicher täglicher Verkehr / DTV 2023) sowie an der 

K374 von rund 4ô900 Fahrten pro Tag (DTV 2022) liegen vergleichsweise in einem noch vertret-

baren Rahmen. 

 

Die nächstgelegene Hauptverkehrstrasse (HVS) befindet sich in der Nachbargemeinde Seon 

(Seetalstrasse K249). Primär über diese HVS ist eine gute Anbindung ans übergeordnete Stras-

sennetz gewährleistet. Der kantonale Richtplan weist die geplante Ost-Umfahrung von Seon als 

Vororientierung aus. Die Umfahrung betrifft im nordwestlichen Bereich auch das Gemeindege-

biet von Egliswil. 

 

 

Kantonsstrassennetz, Quelle AGIS 

 

Der Verkehrsplan MIV (vgl. Beilage B3) zeigt, dass grundsätzlich keine neuen Strassen zur Er-

schliessung von Bauzonen gebaut werden müssen. Die Strassen werden hierarchisch nach ih-

ren Funktionen und Grössen der Einzugsgebiete eingeteilt (nach Vorgabe der geltenden VSS-

Normen). Einzige Sammelstrasse ist die Mitteldorfstrasse, die relativ breit ist und eher den Cha-

rakter einer Kantonsstrasse hat. Bei künftigen Sanierungen sollte hier eine besser in den dörfli-

chen Kontext passende Strassenraumgestaltung angestrebt werden. Im Übrigen sind die vor-

handenen Strassen weitgehend siedlungsorientiert und dienen zur Erschliessung der ange-

schlossenen Quartiere mit langsamer Fahrgeschwindigkeit und einem weitgehend sicheren Ne-

beneinander von motorisiertem Verkehr und Langsamverkehr. An verschiedenen Stellen sind 

neue Anschlüsse ans Strassennetz geplant, die eine gesamtheitliche Planung bedingen, was 

mittels Gestaltungsplan- und Erschliessungsplanpflicht im Bauzonenplan gesichert wird. Mit den 

(bedingten) gestaltungsplanpflichtigen Arealen in den Arbeitszonen werden noch neue An-

schlüsse an das Strassennetz entstehen, die allerdings örtlich noch nicht genau festgelegt 
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werden können. Auf dem Areal der Rollstar (Zone A1) wird zwingend ein Anschluss über den 

Schlattweg nötig sein. Ein direkter Anschluss an die K375 (Seonerstrasse) ist nicht zulässig. 

Die bisherigen Gewerbe- und Industriezonen sind konzentriert über den Schlattweg und die 

Webereistrasse an die K375 erschlossen. Eine Besonderheit stellt das Arbeitsplatzgebiet ganz 

im Norden am Aabach dar, welches sowohl über die Webereistrasse als auch über die Neu-

mattstrasse / Strasse Sigismühle von Norden auf Seoner Gemeindegebiet angefahren werden 

kann. 

 

B. Fussverkehr (Beilage 3) 

Das Siedlungsgebiet verfügt über ein dichtes Fusswegnetz, welches im Dorfzentrum gut an die 

Bushaltestelle "Waageplatz" sowie an die öffentlichen und publikumsorientierten Nutzungen an-

gebunden ist. Auch sind die umliegenden Naherholungsgebiete gut erreichbar, was die Lebens-

qualität erhöht. In den Quartieren verlaufen die Fusswege im Mischverkehr, was im dörflichen 

Kontext mit ausschliesslich hausgemachtem Verkehr gut vertretbar ist.  

 

Zu bemängeln ist, dass die Qualität des Fusswegnetzes auf den Kantonsstrassen nach Aussen 

hin abnimmt. An der Seonerstrasse (K375) fehlen ausserhalb des Dorfzentrums ein Trottoir und 

Querungsmöglichkeiten, dies macht die Bushaltestelle "Egliswil Industrie" für den Fussverkehr 

unattraktiv. Ein Projekt für die Erstellung eines nordseitigen Gehweges an der Seonerstrasse, 

ab Knoten "Industrie" bis auf die Höhe der Einmündung des Sandplattenweges wurde an der 

Einwohnergemeindeversammlung vom 25. November 2011 verworfen. Verkehrstechnisch sollte 

die Planung einer solche Verbindung unbedingt wieder initiiert werden.  

 

Am südöstlichen Dorfeingang fehlt bei der Bushaltestelle "Egliswil Zopf" eine sichere Fussgän-

gerquerung über die Seengerstrasse K374. Eine solche sollte insbesondere in Zusammenhang 

mit der anstehenden baulichen Tätigkeit ins Auge gefasst werden. 

 

Ein Wanderweg führt durch das Siedlungsgebiet, vom Eichberg in Seengen in Richtung Häbni, 

allerdings wird der alte, noch gut erhaltene Dorfteil weitgehend umgangen. 

 

C. Veloverkehr (Beilage 3) 

Die Kantonale Radroute Nr. 551 führt von 

Seon über Egliswil nach Seengen. Zwischen 

Seon und Egliswil führt diese über wenig be-

fahrene Nebenstrassen. Zwischen Egliswil und 

Seengen besteht seit kurzem ein separater 

Radweg entlang der Seengerstrasse K374. Im 

Nordwesten der Gemeinde verläuft die Route 

56 (Seetal - Bözberg) von Veloland Schweiz. 

 

Innerhalb des Siedlungsgebietes und entlang 

der K374 / K375 bestehen keine eigenen sig-

nalisierten Radwege. Entsprechend verlaufen 

die kommunalen Radwege auf bestehenden 

Strassen im Mischverkehr. 
 

 Kantonale Radrouten (blau), Quelle AGIS 

 

D. Öffentlicher Verkehr 

Egliswil wird von den zwei Buslinien Nr. 390 und 395 erschlossen. Die Linie Nr. 390 verbindet 

Lenzburg mit Bettwil und hält am Bahnhof in Lenzburg. Die Linie Nr. 395 verbindet Lenzburg mit 

dem Bahnhof Teufenthal. Umsteigemöglichkeiten auf die Bahn gibt es an den Bahnhöfen Lenz-
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burg, Seon und Boniswil. Das Baugebiet Egliswils liegt im Umkreis von 300 m um die Bushalte-

stellen in der ÖV-Güteklasse D (gelb), die restlichen Gebiete in der ÖV-Güteklasse E (grün). 

 

Positiv zu beurteilen ist der Halbstundentakt, welcher sich durch die beiden Buslinien ergibt. 

Problematisch ist jedoch die teilweise ungenügende Anbindung an das Fusswegnetz und die 

fehlenden Querungsmöglichkeiten an den Haltestellen "Egliswil Industrie" und "Egliswil Zopf". 

 

 

Egliswil mit OeV-Güteklassen D (gelb), E (grün,) und F (blau), Quelle AGIS 
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4 Zentrale Sachthemen 

 Dorfzone und Objektschutz Gebäude 

4.1.1 Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz ISOS 

Gemäss dem Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz ISOS (Aufnahme 14. Sep-

tember 1978) wird das Ortsbild von Egliswil als von regionaler Bedeutung eingestuft. Gemäss 

kantonalem Richtplan werden die Ortsbilder von regionaler Bedeutung in ihrer Einstufung nach 

ISOS anerkannt und festgesetzt. Die Ziele aus dem ISOS sind entsprechend dem Richtplanbe-

schluss S1.5/1.2 angemessen umzusetzen. 

 

Das ISOS bewertet das Ortsbild von Egliswil wie folgt: 

­  Bauerndorf. Am Rande der Aabachebene eingebettet in eine weich geformte Hügelland-

schaft. Trotz partieller Verbauung der Hänge gewisse Lagequalitäten insbesondere durch 

den charakteristischen, intakten Bezug des Unterdorfes zur unverbauten Ebene. 

­  Gewisse räumliche Qualitäten durch die Bildung abwechslungsreicher, bäuerlicher Strassen-

räume mit gassenartigem Charakter im Oberdorf und dem durch regelhafte Aufreihung der 

Bauten typischen Strassenraum aus dem 19. Jh. im Unterdorf. 

­  Gewisse architekturhistorische Qualitäten als strukturell gesamtheitlich intaktes Bauerndorf 

aus dem 18./19. Jh. mit substanziell gut erhaltener Bausubstanz im Oberwinkel und im 

Oberdorf, wo im Zusammenhang mit intakten Zwischenbereichen (Vorplätze, Gärten) der ur-

sprüngliche bäuerliche Charakter bewahrt blieb. Bauernhäuser allerdings ohne stilistische 

Ausprägung. 

 

Im aktuellen Bauzonenplan ist das historische, grösstenteils bäuerlich geprägte Dorf als Dorf-

kernzone K ausgeschieden. In diesem Bereich gelten gemäss BNO erhöhte Anforderungen an 

die Einpassung. 

 

Der alte Ortskern von Egliswil wird im ISOS mit drei Gebieten erfasst (siehe Plan Seite 18): 

­  Gebiet 1, Unterdorf mit einer klaren, dichten und traufständigen Reihung von Bauernhäu-

sern. Das Erhaltungsziel ist mit B, Erhalten der Struktur, Anordnung und Gestalt der Bauten 

und Freirªume bewahren, f¿r die Struktur wesentliche Elemente und Merkmale integral er-

halten, vermerkt. 

­  Gebiet 2, Dorfteil Oberwinkel mit einer Ringstruktur und mit einer inneren Freifläche. Das Er-

haltungsziel ist mit A, Erhalten der Substanz, alle Bauten, Anlageteile und Freiräume integral 

erhalten, störende Eingriffe beseitigen, vermerkt. 

­  Gebiet 3, Oberdorf mit einer kreuzförmigen Bebauungsanlage. Das Erhaltungsziel ist mit B, 

Erhalten der Struktur. Anordnung und Gestalt der Bauten und Freirªume bewahren, f¿r die 

Struktur wesentliche Elemente und Merkmale integral erhalten, vermerkt. Innerhalb des Ge-

biets 3 ist die Baugruppe 3.1 Südl. Baugruppe im Oberdorf mit dem Erhaltungsziel A ausge-

schieden. 

­  Als Baugruppe 0.2 Mühlebezirk im Ortsteil Burschmatt in ausgeprägter Hangfusslage im 

Mündungsbereich eines kleinen Tälchens. Das Erhaltungsziel ist mit A festgehalten. 

 

Mehrere Dorfbrände, der letzte im Jahr 1847, zerstörten die Altbauten aus dem 17./18. Jh. weit-

gehend. Somit sind im heutigen Ortsbild nur noch wenige Bauzeugen aus der Zeit vor dem 19. 

Jh. vorhanden: Die Kirche aus romanischer Zeit, das Haus zum Sonnenberg aus dem 17. Jh. 

(Sonnenbergstrasse 23) und das Hertihaus, welches ursprünglich mit Stroh gedeckt war. 

 

Die Strohflechterei hielt im 19. Jh. Einzug, jedoch ohne besondere Bedeutung zu erlangen. Es 

bestehen damit auch keine bauliche Zeugen dieser Industrie. Es dominieren die typischen Bau-

ernhäuser aus dem 19. Jh. mit massivem Wohnteil und hölzernem Ökonomieteil unter einem 
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gemeinsamem Längsfirst sowie einige Kleinbauernhäuser. Die bis weit in die Mitte des 20. 

Jahrhunderts rückläufigen Bewohnerzahlen führten dazu, dass das gesamtheitlich haufendorf-

artige Ortsbild hinsichtlich Struktur und Ausdehnung bis nach dem 2. Weltkrieg praktisch unver-

ändert blieb. 

 

 

Karte Egliswil, Quelle ISOS (Aufnahme 14. September 1978) 

 

Die Neubautätigkeit erfolgte laut ISOS in den letzten Jahrzehnten unkontrolliert. Einfamilienhäu-

ser wurden fast allseitig um den Ortskern erstellt, wobei die Bauten an den landschaftlich expo-

nierten Hanglagen besonders negativ in Erscheinung treten. 

 

Für die weitere bauliche Entwicklung wird eine Beschränkung der Neubauzonen auf weniger 

empfindliche, klar begrenzte Gebiete empfohlen (z.B. U-ZO IV, U-ZO V). Zum Erhalt des wichti-

gen Landschaftselements für die Gliederung des Ortsbildes in die drei Gebiete soll die Freiflä-

che U-ZO II im bestehenden Zustand belassen werden. 

 

Drei Umgebungszonen sind mit dem Erhaltungsziel a bezeichnet, Erhalten der Beschaffenheit 

als Kulturland oder Freiflªche, die f¿r das Ortsbild wesentliche Vegetation und Altbauten be-

wahren, stºrende Verªnderungen beseitigen. Dies gilt für folgende Umgebungszonen: 

­  U-ZO I, Innere Freifläche Oberwinkel 

­  U-ZO II, Freifläche Wiesland 

­  U-ZO III, Steilhang im Westen 
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Auch für vier Umgebungs-Richtungen ist das Erhaltungsziel a vermerkt: 

­  U-Ri VI, Hang im Norden 

­  U-Ri VII, Talmulde 

­  U-Ri VIII, Seitenhang im Südosten 

­  U-Ri IX, Ebene 

 

Fazit: 

 

Seit der Aufnahme fürs ISOS sind über 40 Jahre vergangen. Das Inventar blieb seither unver-

ändert. Heute kann festgestellt werden, dass die Aussagen primär für die grundsätzlich noch 

gut erhaltenen alten Dorfteile an der Engelgasse / Engestrasse, Häbnistrasse / Winkelstrasse 

und partiell an der Seengerstrasse nach wie vor Gültigkeit haben. Allerdings sind auch hier ver-

einzelt ortsuntypische Bauten entstanden und die innere Freifläche Oberwinkel ist nicht mehr so 

ausgeprägt erkennbar. Im Schild östlich Engestrasse / südlich Emmetstrasse sind gar keine Alt-

bauten mehr vorhanden. Auch in weiteren einzelnen alten Dorfteilen wie z.B. an der Ammerswi-

lerstrasse oder im nördlichen Abschnitt Winkelstrasse fand eine für das Ortsbild eher unvorteil-

hafte Entwicklung statt. Zudem beeinträchtigt die im dörflichen Kontext überdimensionierte Mit-

teldorfstrasse das Ortsbild. Generell musste auch festgestellt werden, dass die geltenden Hö-

henmasse der Dorfkernzone zu hoch sind, als dies gegenüber dem Bestand erwartet werden 

kann. 

 

Das ISOS diente in dieser Revision der Nutzungsplanung dazu, in Kombination mit den heute 

vorgefundenen Qualitäten eine örtlich differenzierte Unterteilung der bisherigen Dorfkernzone in 

eine Kernzone, eine Dorfzone und eine Dorfrandzone vorzunehmen. Damit sollen die alten 

Dorfteile entsprechend ihrer Qualitäten, Funktionen und örtlichen Besonderheiten in differen-

zierter Weise erhalten und entwickelt werden. Die BNO und insbesondere auch der Planungs-

bericht geben ortsspezifische Hinweise, wodurch die aktuellen Erhaltungs- und Entwicklungs-

vorstellungen gut dargelegt sind. Sie geben auch für die Beurteilung von Baugesuchen und bei 

der Beratung von Bauwilligen konkrete Hinweise. 

 

In der ausserordentlich langen Zeitspanne seit der Aufnahme des ISOS haben sich die Bau-

standards (z.B. bzgl. Energie, Statik, Erdbebensicherheit) massiv verändert. Auch sind die An-

forderungen des zeitgemässen Wohnens erheblich gestiegen und diese können nicht einfach 

so negiert werden. Der Erhalt vorhandener Bausubstanz ist somit nur noch unter erschwerten 

Voraussetzungen möglich und steht sehr oft auch finanziell tragbaren Aufwänden entgegen. 

Hier muss jeweils im Einzelfall unter Beachtung der Verhältnismässigkeit beurteilt werden, ob 

und wieviel Bausubstanz zu erhalten ist. 

 

Aus Sicht der Gemeinde sollte urspr¿nglich bewusst auf eine Ăgenerelleñ Unterschutzstellung 

und damit auf ein Abbruchverbot verzichtet werden. Wegen des kantonal angedrohten Vorbe-

halts musste aber für Gebiete mit Erhaltungsziel A gemäss ISOS ein generelles Abbruchverbot 

aufgenommen werden. Für diese besteht wenigstens die Möglichkeit eines ausnahmsweisen 

Abbruches (gestützt auf ein Fachgutachten), falls ein Gebäude für das Ortsbild unwichtig oder 

die Erhaltung der Bausubstanz unzumutbar ist. Diese Vorgabe gilt für speziell bezeichnete Ge-

biete in der Dorfzone (Häbni- / Winkelstrasse, Engestrasse). 

 

Hinsichtlich der insgesamt hohen Erhaltungsziele im ISOS für die Umgebungszonen und -rich-

tungen muss festgestellt werden, dass sich hier infolge der Bautätigkeit der letzten Jahrzehnte 

die Ausgangslage sehr stark verändert hat. Die Neubautätigkeit rund um den alten Ortskern 

wurde seit 1978 in erheblichem Masse fortgesetzt. Ehemals weitgehend freie Hänge (z.B. U-ZO 

III, U-Ri IV, U-Ri V, U-Ri VIII) sind heute überbaut. Die Hanglagen sind heterogen und unruhig 

bebaut und von weit her gut einsehbar. Auch in der Aabachebene (U-Ri IX) erfolgte teilweise 
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eine Überbauung. Zu nennen sind der Bereich Bachweg / Roniweg sowie nördlich der Seo-

nerstrasse der Bereich Hasenmoosstrasse / Hutmattenweg, wo der Siedlungsbereich mit der 

Industriezone Binzenholz zusammenschliesst. Die Aussagen im ISOS können somit für die ak-

tuelle Planung nur noch teilweise berücksichtigt werden bzw. es müssen adäquate, auf die heu-

tige Situation eingehende Festlegungen getroffen werden. 

 

4.1.2 Herleitung Erhaltungs- und Entwicklungsziele 

Das Ortsbild von Egliswil ist im historischen Ortskern immer noch geprägt durch die ehemals 

landwirtschaftlich genutzten Vielzweckbauten. Der Erhalt und ein sorgfältiger Umgang mit die-

sen Gebäuden inklusive deren Umgebung (Vorplatz, Gärten, rückwärtige Freiräume) ist wichtig 

für die Beibehaltung des ländlich geprägten Charakters und damit eine wesentlichen Identität 

der Gemeinde. Egliswil verfügt als Haufendorf über Quartiere und Strassenzüge mit unter-

schiedlicher Prägung, für welche die Formulierung von individuellen Erhaltungs- und Entwick-

lungszielen notwendig ist. Übergeordnete Ziele gelten primär für die ganze neu geschaffene 

Dorfzone. Nachfolgend werden die für die alten Dorfteile wichtigen Strassenzüge analysiert so-

wie die für die spätere Anwendung wesentlichen Erhaltungs- und Entwicklungsziele formuliert. 

 

A Ammerswilerstrasse 

 

Analyseplan ortbauliche Merkmale, Anordungsprinzipien, arcoplan klg Ennetbaden 

Typologie, Charakteristik 

 

Strassenbegleitende, raumbildende Vielzweck-

gebäude, in einigermassen ursprünglichem Zu-

stand und mit Fragmenten des ursprünglichen 

Aussenraums. Als Band durch das Dorf verlau-

fende Hauptverkehrsstrasse, die noch nicht 

allzu dominant wirkt. 

 

Dorfeinfang Ost durch untypische EFH- / MFH- 

Bebauungen verunklärt (Bautyp, Volumen, Ab-

stand zur Strasse), ohne Bezug zum Strassen-

raum. Teilweise unsorgfältiger Umgang mit den 

Altbauten an der Strasse. 

Erhaltungs- und Entwicklungsziele 

 

Erhalt der Vielzweckbauten, im Minimum de-

ren Stellung, Körnigkeit und Volumen, bzw.  

typologisch angemessener Umgang. 

 

Neubauten zwischen den Altbauten sorgfältig 

in Stellung (von Vielzweckbauten zurückver-

setzt), Volumen, Höhe und Dachform integ-

rieren / einpassen. 
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Ansicht 1 

 
Ansicht 2 

 
Ansicht 3 

 

B Engelgasse 

Analyseplan ortbauliche Merkmale, Anordungsprinzipien, 

arcoplan klg Ennetbaden 

Typologie, Charakteristik 

 

Gassenartiger Strassenraum mit beidseitig 

angeordneten bäuerlichen Vielzweckbauten 
 

Direkt an der Gasse stehende Ökonomie-

bauten, Ausrichtung in der Regel senkrecht 

zur Gasse 
 

Wechselspiel: Engnis durch Gebäude - Auf-

weitung zum Hof - Engnis durch Gebäude 
 

Westseitige Wohngebäude in unterschiedli-

chem Erhaltungszustand 

 

Erhaltungs- und Entwicklungsziele 

 

Beibehaltung der Körnung, der Volumen, der 

Stellung und Dachformen zur Gasse 
 

Beibehaltung der Typologie "Ökonomiege-

bäude" zur Gasse (max. 2-geschossig, ein-

faches, hohes Satteldach) 
 

Typologisch angepasster Umgang mit orts-

bildprägenden Bauten, Erhalt der Scheunen-

bauten (z.B. Nr. 102) 
 

Freihaltung der Höfe 
 

Subtiler Umgang mit Ostseite der Engel-

gasse (Zonierung 1. Baureihe) 

 

 
Ansicht 1 

 
Ansicht 2 

 
Ansicht 3 
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C Engestrasse 

 

Analyseplan ortbauliche Merkmale, Anordungsprinzipien, 

arcoplan klg Ennetbaden 

Typologie, Charakteristik 

 

Engestrasse: Quartiererschliessungsstrasse 

entlang der Hangkante (abfallender Hang in 

Richtung West) 
 

Dichte Ansiedlung von noch existierenden 

Vielzweckgebäuden im Bereich Einmündung 

der Vorderdorfstrasse 
 

Staffelung der Gebäudekörper entlang der 

Vorderdorfstrasse sowohl in der Höhenlage 

wie im Grundriss 
 

Zahlreiche untypische moderne oder moder-

nisierte Wohnhäuser. Im Südosten aus-

schliesslich moderne Ein- und Mehrfamilien-

häuser 

 

Erhaltungs- und Entwicklungsziele 

 

Erhalt der noch existierenden Vielzweckge-

bäude bzw. typologisch angemessener Um-

gang, fachgerechter Umbau unter Beach-

tung der historischen Detailausführung 
 

Sorgfältiges Einpassen neuer Bauten in die 

vorhandene Körnigkeit, Anpassung an die 

bestehenden Volumen (inkl. Geschossigkeit) 

und Architektur 
 

Beibehaltung des Charakters einer Quar-

tierstrasse 

 

 
Ansicht 1 

 
Ansicht 2 

 
Ansicht 3 
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D Häbnistrasse 

 

Analyseplan ortbauliche Merkmale, Anordungsprinzipien, 

arcoplan klg Ennetbaden 

Typologie, Charakteristik 

 

Südlicher Abschnitt: Auftakt mit offenem 

Raum und eher locker gestellten Gebäuden 
 

Nördlicher Abschnitt: Übergang zu steilerem 

Gelände mit hoher Böschung westlich 

Strasse, etwas dichter gestellte Gebäude 
 

Firstrichtungen wechselnd 
 

Einzelne Gebäude ragen bis an Strassen-

rand (willkommene Varianz) 
 

Grosser rückwärtiger Freiraum hinter den 

östlichen Gebäuden 

 

Erhaltungs- und Entwicklungsziele 

 

Erhaltung der wesentlichen Fassaden- und 

Firstrichtungen der drei Häuser am südlichen 

Auftakt sowie Erhalt und Aufwertung der dor-

tigen Freiflächen 
 

Erhalt der Körnigkeit und der wesentlichen 

Fassaden- und Firstlinien entlang der Häb-

nistrasse (Aussenraumflächen beachten) 
 

Sorgfältige Integration neuer Gebäude im 

heutigen östlichen rückwärtigen Freiraum 

 

 
Ansicht 1 

 
Ansicht 2 

 
Ansicht 3 
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E Mitteldorfstrasse, Gässli 

 

Analyseplan ortbauliche Merkmale, Anordungsprinzipien, 

arcoplan klg Ennetbaden 

Typologie, Charakteristik 

 

Ehemalige Hauptverbindung nach Ammers-

wil, geschwungene Strassenführung zur 

Überwindung der Geländeneigung, überdi-

mensionaler Strassenraum 
 

Ortszentrum mit Kirche, Gemeindehaus und 

Schule, vis-à-vis eher zu grossvolumige 

Neubebauung  
 

Weitgehend erhaltene historische Bebauung 

im Bereich südliche Mitteldorfstrasse, Gässli 
 

Zum Teil stattliche Vielzweckgebäude mit 

noch erhaltenem Freiraum zur Strasse hin 

 

Erhaltungs- und Entwicklungsziele 

 

Erhalt der grosszügigen Freiräume im Be-

reich Kirche, Gemeindehaus und "Villa" 

(Postweg 1) 
 

Bei Ersatz Mitteldorfstrasse 5 (ehem. Post) 

und 7 sowie 14 (Käserei) Anpassung der Vo-

lumetrie an die historisch gewachsene Kör-

nung, Stellung und Hauptfirstrichtung unge-

fähr parallel zur Strasse 
 

Erhalt der Dimension (Grundriss, Höhe), 

Stellung und Firstrichtung der südlich gele-

genen Vielzweckhäuser sowie deren Vorbe-

reiche 
 

Bei Strassensanierung Redimensionierung 

und gestalterische Aufwertung Strassenraum 

 

 
Ansicht 1 

 
Ansicht 2 

 
Ansicht 3 
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F Seengerstrasse 

 

Analyseplan ortbauliche Merkmale, Anordungsprinzipien, 

arcoplan klg Ennetbaden 

Typologie, Charakteristik 

 

Hauptverkehrsstrasse, das Dorfzentrum tan-

gierend 
 

Erhaltenswerte Zeile mit fünf eng stehenden 

Vielzweckgebäuden westlich der Seenger-

strasse im Unterabstand zur Strasse 
 

Prägnanter Auftakt mit dem Gasthaus Egli 

 

Erhaltungs- und Entwicklungsziele 

 

Erhalt der Körnigkeit, Stellung und Firstrich-

tung der bisherigen Vielzweckhäuser 
 

Massvolle und koordinierte bauliche Ergän-

zung vis-à-vis Gasthaus Egli (Masterplan, 

Gestaltungsplan, Erschliessung). Stellung 

der Häuser als Verlängerung der bestehen-

den Häuserzeile 
 

Erhöhte Sorgfalt beim Ersatz von Gebäuden, 

insbesondere auch östlich Seengerstrasse 

 

 
Ansicht 1 

 
Ansicht 2 

 
Ansicht 3 
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G Winkelstrasse, Winkelweg, Schwettistrasse 

 

Analyseplan ortbauliche Merkmale, Anordungsprinzipien, 

arcoplan klg Ennetbaden 

Typologie, Charakteristik 

 

Nach Nordwesten hin ansteigende enge 

Strasse (Winkelstrasse) mit mehreren sanf-

ten Richtungswechseln 
 

Noch erheblicher Bestand an ursprünglichen 

Vielzweckbauten 
 

Gebäudeausrichtung mehrheitlich parallel 

zum Hang und somit quer zur Strasse (mit 

Ausnahmen) 
 

Relativ unstrukturierte neuere Bebauung der 

ehemals freien Flächen hinter den Viel-

zweckbauten 
 

Grosser rückwärtiger Freiraum hinter den 

westlichen Gebäuden 

 

Erhaltungs- und Entwicklungsziele 

 

Erhalt der Körnigkeit und der wesentlichen 

Fassaden- und Firstlinien entlang Winkel-

strasse und Winkelweg 
 

Sorgfältige Integration neuer Gebäude im 

westlichen rückwärtigen Freiraum, Erschlies-

sung von Osten her. 
 

Erhalt der freien Vorbereiche bei den Viel-

zweckbauten 

 

 
Ansicht 1 

 
Ansicht 2 

 
Ansicht 3 
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4.1.3 Übergeordnete Erhaltungs- und Entwicklungsziele 

­  Ein sorgfältiger Umgang mit den ortstypischen Bauten dient der Bewahrung der dörflichen 

und ländlichen Erscheinung sowie des Ortsbildes von regionaler Bedeutung. 

­  Die sorgsame Entwicklung des Dorfbildes und seiner Eigenheiten trägt wesentlich zur Identi-

fikation der Bevölkerung mit ihrem Lebensraum und somit zur Attraktivität der Gemeinde Eg-

liswil als Wohn- und Arbeitsort bei. 

­  Typologische Merkmale der Strassenzüge, Gebäudeensembles und von Einzelbauten wer-

den erhalten. Mit der sorgfältigen weiteren baulichen Entwicklung werden diese unterstützt 

und wo nötig ergänzt. 

­  Mit der Einführung eines generellen Abbruchverbotes für Teile der Dorfzone wird mit Nach-

druck darauf hingewirkt, vermehrt Altbausubstanzen erhalten zu wollen. 

­  Bauliche Veränderungen nehmen Rücksicht auf die vorhandenen Typologien: Proportionen 

und Körnigkeit, Anordnungsprinzipien, Fassadenbilder, ruhige Dachlandschaft, Vorplätze 

und Vorgärten, Hofräume, Ausstattung / Möblierung Aussenraum. 

­  Die Bewilligungsfähigkeit eines Bauprojektes misst sich stark an der ortsbaulichen und orts-

bildgestalterischen Einpassung. Dies kann im konkreten Fall auch eine Reduktion der mögli-

chen baulichen Dichte zur Folge haben. Eine frühzeitige fachliche Beratung verhindert pla-

nerische Umtriebe. 

­  Oberirdische Parkierung integriert sich sorgfältig und ist nur bis zu einer gewissen Bebau-

ungsdichte angemessen. Unterirdische Parkierungsanlagen sind möglichst zusammenzule-

gen oder auf eine Zusammenlegung auszurichten. 

 

 

Ortsteil Oberdorf: Typologie der Bebauung und Dachlandschaft, arcoplan klg Ennetbaden 
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4.1.4 Objektschutz / Umsetzung Bauinventar 

Die folgenden Objekte stehen unter kantonalem Denkmalschutz: 

­  Objekt EGW001, Ref. Pfarrkirche, um 1400, 1583, Parzelle Nr. 439 

­  Objekt EGW002, Haus zum Sonnenberg, 1694, Parzelle Nr. 474 
 

Das Bauinventar des Kantons Aargau (ehemals «Kurzinventar») umfasst bau- und kulturge-

schichtlich wertvolle Bauten und Kleinobjekte von kommunaler Bedeutung, die nach einheitli-

chen Kriterien erfasst, dokumentiert und gewürdigt werden (§ 26 Abs. 2 VKG). Die verbindliche 

Umsetzung des Bauinventars hat durch die Gemeinde im Rahmen der Nutzungsplanung zu er-

folgen. Unter kommunalen Schutz gestellte Gebäude sollen in ihrer historischen Bausubstanz 

und ihrem Erscheinungsbild erhalten bleiben. Sie unterliegen daher einem Abbruchverbot. Qua-

litativ gute An- und Umbauten sowie Umnutzungen sind möglich, sofern sie zum Erhalt der 

Schutzobjekte beitragen und unter Berücksichtigung von Charakter und Substanz der Gebäude 

erfolgen.  
 

In Egliswil ist das Kurzinventar der kantonalen Denkmalpflege (neu Bauinventar) bisher noch 

nicht umgesetzt und entsprechend sind noch keine Gebäude mit Substanzschutz bezeichnet. 
 

Gestützt auf das aktualisierte Bauinventar werden folgende Bauten und Objekte von kulturhisto-

rischem, baugeschichtlichem oder symbolischem Wert mit Substanzschutz aufgenommen: 

­  Objekt EGW901, Gemeindehaus, Humbelhaus (1819), Parzelle Nr. 421 

­  Objekt EGW902, Wohnhaus (1897-98), Seonerstr. 4, Parzelle Nr. 419 

­  Objekt EGW903, Bauernhaus, Hertihof (1. Hälfte 18. Jh.), Parzelle Nr. 435 

­  Objekt EGW906, Bauernhaus (1798), Seengerstr. 12, Parzelle Nr. 542 

­  Objekt EGW907, Wohnhaus / angebaute Scheune (frühes 19. Jh.), Engelgasse 2, Parz. 497 

­  Objekt EGW908, Bauernhaus (18. Jh., 1866), Engestr. 1, Parzelle Nr. 508 

­  Objekt EGW909, Bauernhaus Lirihof (1834/1835), Eichbergstr. 4, Parzelle Nr. 633 

­  Objekt EGW910, Bauernhaus, Hochstudhaus (um 1800), Eichbergstr. 5, Parzelle Nr. 635 

­  Objekt EGW912, Bäuerlicher Vielzweckbau (1801), Windentalstr. 14, Parzelle Nr. 140 

­  Objekt EGW913, Wohnteil, bäuerl. Vielzweckbau (um 1800), Seonerstr. 10, Parz. Nr. 364 

­  Objekt EGW914, Bäuerlicher Vielzweckbau (1847), Seengerstr. 10, Parzelle Nr. 467 

Bauzonenplan (hellbraun) / Kulturlandplan (dunkelbraun) 

 

Nicht unter Schutz gestellt werden folgende im Bauinventar enthaltenen Objekte: 

­  Objekt EGW904, Bauernhaus Roter Bären (18. Jh. mit älterem Kern), Parzelle Nr. 386 (Areal 

liegt im Perimeter des in Erarbeitung befindlichen Gestaltungsplanes Hasenberg) 

­  Objekt EGW905, Alte Post, Parzelle Nr. 404, bereits abgebrochen, Entlassung aus Bauin-

ventar 

­  Objekt EGW913, Ökonomieteil, bäuerlicher Vielzweckbau (um 1800), Seonerstr. 10, Parz. 

Nr. 364 (gestützt auf Berücksichtigung einer Mitwirkungseingabe) 

 

Fazit und Interessenabwägung 

(teilweise aus Planungsbericht zum Gestaltungsplan Hasenberg: Verfasser metron) 
 

Von den insgesamt 12 noch vorhandenen und inventarisierten Gebäuden werden deren 11 als 

Gebäude mit Substanzschutz bezeichnet. Somit folgt die Gemeinde weitgehend den Ergebnis-

sen des aktualisierten Bauinventars. 

 

Das Objekt 904 "Roten Bären" wird nicht unter Schutz gestellt. Gemäss kantonaler fachlicher 

Stellungnahme besitzt das ehemalige Strohdachhaus "Roter Bären" als einer der letzten gut er-

haltenen Vertreter seiner Art hohen Zeugenwert. Die Nichtaufnahme in den kommunalen Sub-

stanzschutz wäre auf eine umfassende Interessenabwägung nach Art. 3 RPV abzustützen. 
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Der Gemeinderat entschied sich bereits am 16. April 2019 in Zusammenhang mit dem Gestal-

tungsplan Hasenberg auf Grund der dabei vorgenommenen Interessenabwägung gegen eine 

Aufnahme des "Roten Bären" ins Bauinventar bzw. auf eine Unterschutzstellung. Nachdem die 

Gemeindeversammlung den Kredit zur Erschliessung gemäss rechtskräftigem Erschliessungs-

plan Hasenberg vom 21. Mai 2015 ablehnte, musste in der Folgeplanung für den neuen Gestal-

tungsplan Hasenberg nach anderen Erschliessungsmöglichkeiten gesucht werden. Dabei wur-

den für die Erschliessung des Gebietes Hasenberg verschiedene Varianten evaluiert. Dabei hat 

sich herausgestellt, dass die Erschliessung ab der Hasenbergstrasse die zweckmässigste Lö-

sung darstellt. Infolge der steilen Hanglage und der im Perimeter involvierten Parzellen kann die 

Erschliessung im östlichen Teil nur über die Liegenschaft erfolgen, wo der Altbau "Roter Bären" 

steht. Eine Erschliessung über bestehende bereits überbaute Liegenschaften könnte nur mit 

Enteignungstiteln und unverhältnismässig hohem Aufwand erwirkt werden. 
 

In einem vom Gemeinderat in Auftrag gegebenen Fachgutachten über den Bauzustand und die 

Schutzwürdigkeit vom 2. November 2018 wurde zwar der gute Zustand der tragenden Grund-

struktur bescheinigt und aufgrund des hohen Zeugenwerts eine Unterschutzstellung empfohlen.  

Im Gegensatz dazu steht die Gemeinde Egliswil gemäss § 33 BauG aber auch in der Pflicht, 

Bauzonen zu erschliessen. Dazu gehört auch die zweite Bautiefe der Parzelle Nr. 386, die bei 

einem Erhalt des "Roten Bären" nur mit einem Abbruch der angebauten Scheune und Garage 

sowie mit einer Führung der Strasse direkt vor der Gebäudefassade erschlossen werden kann. 

Bei dieser Variante wäre zudem die bestehende Zufahrt zu verbreitern, die einem geschützten 

Objekt nicht angemessen ist. Weitere Möglichkeiten zur Erschliessung der zweiten Bautiefe 

wurden überprüft, sind aber aufgrund der topografischen Verhältnisse nicht möglich bzw. wür-

den eine Zufahrt ab der Häbnigasse durch mehrere Grundstücke ausserhalb des Gestaltungs-

planperimeters bedingen. 

 

Der "Rote Bären" befindet sich etwas versteckt im Siedlungsgebiet und entsprechend an keiner 

exponierten Lage. Bis Mitte der 1950-er Jahre stand er in einem noch unbebauten und freien 

landschaftlichen Umfeld. In den 1970-er und 1980-er wurde das nähere Umfeld mit Einfamilien-

häusern überbaut. Er verlor dadurch das für einen landwirtschaftlichen Hof wichtige Umfeld 

weitgehend.  
 

Bezüglich der vorhandenen Gebäudestruktur und -substanz sprechen im Weiteren folgende 

Gründe gegen eine Unterschutzstellung des "Roten Bären": 

­  Die Raumhöhen sind im Erdgeschoss mit 1.8 m und im Dachgeschoss mit 1.4m sehr gering. 

Eine Sanierung des Gebäudes würde für die Erfüllung zeitgemässer Wohnansprüche umfas-

sende sowie kostenintensive Eingriffe in die Konstruktion nach sich ziehen. Dies würde auch 

die schützenswerte Grundstruktur beeinträchtigen. 

­  Beim Umbau vor rund 35 Jahren wurde auf den Einbau einer Sickerleitung im hinteren Teil 

des Gebäudes verzichtet, da die Gefahr eines Einsturzes der Bruchsteinmauer besteht. 

Heute ist eine hohe Feuchtigkeit im Keller feststellbar, die auch zu Wasseransammlungen 

sowie Pilzbefall führt. Auch hier sind grössere Umbaumassnahmen nötig, die in die schüt-

zenswerte Bruchsteinmauer eingreifen würden. 

­  Bei einem Teilabbruch der Scheune und der Garage wird ein Einsturz des stehenbleibenden 

Gebäudes befürchtet.  

­  Wie im erwähnten Fachgutachten festgehalten, ist bei einer Sanierung mit massiv höheren 

Kosten als bei einem Neubau zu rechnen. Das Fachgutachten geht mit einer konservativen 

Schätzung von rund 1.6 Mio. Franken aus, ohne Ausbau des Dachgeschosses und allfälliger 

Anpassung der Erschliessung. Die resultierenden Wohnungen würden zudem nicht zeitge-

mässen Ansprüchen genügen, sondern als "Liebhaberobjekte" nur schwer vermittelbar sein. 
 

Eine Unterschutzstellung erscheint schlussendlich auch unter Hinweis auf die Interessen der 

Eigentümerschaft und den damit verbundenen Konflikten für die gesamthafte Entwicklung des 
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Gebiets "Hasenberg" als nicht verhältnismässig. Die privaten Interessen einer unverhältnismäs-

sig bzw. ausserordentlich hohen Eigentumsbeschränkung wie auch die öffentlichen Interessen 

einer zeitgerechten Erschliessung sind höher zu gewichten als die Unterschutzstellung dieses 

Objekts. 
 

Insgesamt setzt sich die Gemeinde dafür ein, dass im Übrigen alle im Bauinventar enthaltenen 

Gebäude unter Schutz gestellt werden. Der Verzicht auf die Unterschutzstellung des "Roten Bä-

ren" ist auch insofern gerechtfertigt, als wegen der dargelegten Situation eine wesentlich grös-

sere Eigentumsbeschränkung als bei allen anderen unter Schutz gestellten Gebäuden entste-

hen würde. 

 

4.1.5 ICOMOS / Historische Gärten 

In der ICOMOS-Liste der "Historischen Gärten und Anlagen der Schweiz" sind folgende Objekte 

enthalten: 

 

Die Umgebungen / Aussenanlagen von Kirche / Gemeindehaus und Friedhof befinden sich in 

der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen.  

Die Reformierte Pfarrkirche (Objekt 001) steht unter kantonalem Denkmalschutz, das Gemein-

dehaus wird neu als Gebäude mit Substanzschutz ausgeschieden. Bei der Kirche werden zu-

dem neu 2 Buchen als schützenswerte Einzelbäume aufgenommen.  

Die Friedhofanlage dient primär einem öffentlichen Zweck. Entsprechend ist mit der Gestaltung 

der Anlage sorgfältig umzugehen. 

Insgesamt bestehen diverse Schutz- und Zonenbestimmungen, um einen angemessenen Um-

gang mit den inventarisierten Aussenlagen zu gewährleisten. 

 

Die beiden inventarisierten Einfamilienhausgärten gehören zu den Liegenschaften Sonnenberg-

strasse 111 (kantonales Denkmalschutzobjekt 002) und Seonerstrasse 162 (Objekt 902 ge-

mäss Bauinventar, neu Gebäude mit Substanzschutz). Mit den neu geschaffenen Dorfzonen 

und Dorfrandzonen bestehen zudem Möglichkeiten, auch spezifisch auf die Qualitäten des Aus-

senraumes zu achten. 

 

Fazit: 

In Zusammenhang mit den in der ICOMOS-Liste enthaltenen Objekten werden keine zusätzli-

chen Schutzbestimmungen aufgenommen. Die Inventarblätter sind im Übrigen nicht sehr aus-

sagekräftig und enthalten auch keine konkreten fachlichen Hinweise. Insgesamt wird auch der 

Eingriff ins Grundeigentum als zu stark erachtet, ob entsprechende Schutzbestimmungen auf-

zunehmen. 
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 Innenentwicklung 

4.2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen / Grundsätzliches 

Gemäss Art. 1 RPG ist dafür zu sorgen, dass der Boden haushälterisch genutzt wird. Dabei 

sind aber u.a. auch Massnahmen zu unterstützen, welche  

­  die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft schüt-

zen  

­  die Siedlungsentwicklung nach Innen lenken, unter Berücksichtigung einer angemessenen 

Wohnqualität. 
 

Gemäss Art. 3 Abs. 3 RPG sind die Siedlungen nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu ge-

stalten und in ihrer Ausdehnung zu begrenzen. Insbesondere sollen  

­  Massnahmen getroffen werden zur besseren Nutzung der brachliegenden oder ungenügend 

genutzten Flächen in Bauzonen und der Möglichkeiten zur Verdichtung der Siedlungsfläche.  

­  Siedlungen viele Grünflächen und Bäume enthalten.  
 

Gemäss § 13 Abs. 2bis BauG zeigen die Gemeinden auf, wie sie die innere Siedlungsentwick-

lung und die Siedlungsqualität fördern und wie die Siedlungsentwicklung auf die vorhandenen 

oder noch zu schaffenden Kapazitäten des Verkehrsnetzes abgestimmt ist.  
 

Gemäss Richtplanbeschluss S1.1/1.1 sorgen die Gemeinden vorab mittels geeigneter Zonen- 

und Bauvorschriften sowie Sondernutzungsplänen für eine  

­  gute Siedlungsqualität (Ortsbild, Qualität der Architektur, Umgebungs- und Freiraumgestal-

tung, Sicherheit in öffentlichen Räumen, Ökologie, Energieeffizienz),  

­  den Verhältnissen angepasste Erneuerung sowie Entwicklung und Ausschöpfung der Nut-

zungsreserven im Bestand,  

­  Ausnützung des Verdichtungspotenzials unter Einhaltung der quartierspezifischen Qualitä-

ten,  

­  Abstimmung von Siedlung und Verkehr,  

­  auf den Generationenwechsel und Familien ausgerichtete Wohnungsstruktur,  

­  Ausrichtung der Arbeitsplatzgebiete auf eine gute Standortqualität (gute MIV- und öV-Er-

schliessung, verkehrsverträgliche Lage), eine hohe Wertschöpfung pro Arbeitsplatz und eine 

hohe Arbeitsplatzdichte,  

­  ökologische Vernetzung im Siedlungsgebiet.  
 

In Egliswil stehen alle Fragen der Innenentwicklung im Spannungsfeld der hohen Standortat-

traktivität an gut erreichbarer Lage in einem landschaftlich attraktiven Umfeld und in einer viel-

fach kleinteiligen baulichen Struktur. Die angestrebte Innenentwicklung soll diesen Aspekten 

Rechnung tragen. Zudem sind auch Massnahmen zur lokalen Hitzeminderung zu beachten  

(§ 4 BauV, vgl. Abschnitt 5.3.3). 
 

Die Abschätzung des Innenentwicklungsbeitrags der in der kommunalen Nutzungsplanung fest-

gelegten Planungsmassnahmen ist ein zentrales Element der Berichterstattung nach  

Art. 47 RPV. Die planerisch vorbereitete beziehungsweise erwartete Einwohnerdichte muss 

nachvollziehbar dargestellt werden. 
 

Für die Kapazitätsberechnung wird das "RIA-Prinzip" verwendet: 

­  Reservenutzung [R]: Kleinflächige Baulücken / Bauzonenreserven sowie grössere, zusam-

menhängende, teilweise zentral gelegene "Schlüsselgebiete". 

­  Hochwertige Innenentwicklung [I]: Bereits überbaute Wohn- und Mischzonen an gut er-

schlossener, zentraler Lage mit erheblichem Aufwertungspotenzial. 

­  Aussenentwicklung [A]: Einzonungen von Wohn- und Mischzonen innerhalb des im Richt-

plan festgesetzten Siedlungsgebiets oder im planerischen Anordnungsspielraum gemäss 

Richtplankapitel S1.2. 
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Egliswil ist im Raumkonzept Aargau als ländlicher Entwicklungsraum bezeichnet. Nach Richt-

plan S1.2 gilt für die Innenentwicklung folgende Planungsanweisung: Die Gemeinden zeigen 

die Schritte auf, wie bis 2040 die Mindestdichten erreicht werden. Sie gestalten ihre Nutzungs-

planung (Zonenplan und BNO) und die Erschliessungsprogramme so, dass in den Wohn- und 

Mischzonen im Richtplanhorizont bis 2040 folgende Mindestdichten erreicht werden können: 
 

Raumtyp Mindestdichte [E/ha] 

 überbaute Wohn- und Mischzone unüberbaute Wohn- und Mischzone 

Kernstädte 70 90 

Urbane Entwicklungsräume 70 90 

Ländliche Zentren 55 75 

Ländliche Entwicklungsachsen 50 70 

Ländliche Entwicklungsräume 40 60 

 

4.2.2 Quantitative Ermittlung der Nutzungsreserven 

Die Parameter Einwohnerdichte und Bauperiode geben Hinweise zum Verdichtungspotenzial in 

den überbauten Wohn- und Mischzonen. In der Karte Bauperiode der Gebäude ist vor allem der 

Bestand der vor 1960 realisierten Bauten interessant. Auf Grund des Baustandards dieser Bau-

ten können oft als Alternative zur Nachverdichtung (z.B. Anbauten, Aufstockungen) auf bereits 

überbauten Flächen auch Ersatzneubauten sinnvoll sein, um z.B. heutige Energiestandards 

oder moderne Wohnraumbedürfnisse besser erfüllen zu können.  
 

Gemäss den Vorgaben des kantonalen Richtplans ist in Egliswil bei überbauten Flächen inner-

halb des Planungshorizontes eine Einwohnerdichte von 40 E/ha zu rechnen. Die aktuellem Ein-

wohnerdichten zeigen, dass bereits eine leichte Annäherung an diesen Wert stattfand. In Ge-

bieten mit weniger als 30 Einwohnern pro Hektare ist grundsätzlich ein erhebliches Verdich-

tungspotenzial vorhanden. Allerdings muss bei den theoretischen Verdichtungspotenzialen ab-

geschätzt werden, was in der konkreten örtlichen Situation realisierbar ist. Die aktuelle rege Pla-

nungs- und Bautätigkeit zeigt, dass eine weitere dynamische Entwicklung der Einwohnerzahl 

nach oben zu erwarten ist und zwar auch auf als überbaut geltenden Flächen. 
 

 

 

Einwohnerdichten Stand 2015, Quelle: Abteilung für Raumentwicklung) 
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Bauperiode der Gebäude Stand 2015, Quelle: Abteilung für Raumentwicklung 

 

In Egliswil ist der Flächenanteil der nach 1980 erstellten Gebäude relativ gross. In diesen neue-

ren Gebäuden dürfte sich kaum ein realistisches Potenzial zur Steigerung der Einwohnerzahlen 

geben. 
 

In der folgenden Tabelle werden die überbauten und die unüberbauten Parzellen des neu 

Bauzonenregimes dargestellt (vgl. Beilage 4: Bauzonenreserveplan): 
 

 Bauzonen überbaut unüberbaut Total 

K Kernzone  3.07 ha  0.03 ha  3.10 ha 

D Dorfzone  7.01 ha  0.63 ha  7.84 ha 

DRZ Dorfrandzone  4.79 ha  1.51 ha  6.30 ha 

WG3 Wohn- und Gewerbezone WG3  1.28 ha  0.00 ha  1.28 ha 

W3 Wohnzone 3  5.40 ha  0.33 ha  5.73 ha 

W2 Wohnzone 2  10.51 ha  1.68 ha  11.99 ha 

W2H Wohnzone 2 Hang  10.24 ha  2.06 ha  12.30 ha 

A Arbeitszone 10m  2.17 ha  2.78 ha  4.95 ha 

A Arbeitszone 13m  4.98 ha  3.00 ha  7.98 ha 

OE Zone für öffentliche Bauten und Anlagen  2.13 ha  0.57 ha  2.70 ha 

 TOTAL  51.58 ha  12.59 ha  64.17 ha 

 

Zusammenfassung unüberbaute Flächen  

Unüberbaute Wohn- und Mischzonen 6.24 ha 

Unüberbaute Arbeitszonen 5.78 ha 

Unüberbauten Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 0.57 ha 

 

Gemäss den Vorgaben des Richtplans ist in Egliswil bei unüberbauten Flächen mit einer Ein-

wohnerdichte von 60 E/ha zu rechnen. Diese Dichteannahme ist aufgrund des dörflichen Cha-

rakters und im Hinblick auf die Dichte der in den letzten Jahren entstandenen Bauten als eher 

zu hoch einzuschätzen. Allerdings lassen es die in der BNO definierten Masse auch zu, dass 

die Mindestdichten in jeder Zone erreichbar sind (z.B. W2H mit Ausnützungsziffer von 0.4 ergibt 
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bei einem Wohnflächenverbrauch pro Einwohner von 60 m2 deren 67 E/ha). Trotzdem wird in 

der Ermittlung des Einwohnerpotenzials eine Spannweite von 40 E/ha (Minimalwert) bis 60 E/ha 

(Maximalwert) angenommen, um eine realistische Grössenordnung in der Entwicklung der Ein-

wohnerdichte darzulegen. 
 

Aus der örtlichen Situation und den bisherigen Ausführungen sowie anhand der im REK Egliswil 

dargelegten Schlüsselgebiete und der Kenntnisse von Bauabsichten, herunter gerechnet auf 

die einzelnen Zonen, ergibt sich folgendes Einwohnerpotenzial: 
 

 Reserven davon Schlüsselgebiete 1) Innenent- 

wicklung 2) Bauzonen unüberbaut unüberbaut   

K  0.03 ha  0.03 ha    60 E 

D  0.63 ha  0.50 ha 0.13 ha Erschliessungsplan Oberdorf  45 E 

DRZ  1.51 ha  0.79 ha 0.72 ha Wohnüberbauung Hostet  30 E 

WG3  0.00 ha  0.00 ha    

W3  0.33 ha  0.33 ha    

W2  1.68 ha  0.95 ha 0.73 ha Erschliessungsplan Oberdorf  15 E 

W2H  2.06 ha  0.80 ha 1.26 ha Gestaltungsplan Hasenberg  15 E 

  6.24 ha  3.40 ha 2.84 ha Total 209 - 270 E  165 E 

Potenziale Schlüsselgebiete 1) 

­  Wohnüberbauung Hostez: 68 vorwiegend kleine Wohnungen: 0.72 ha (5'400 m2 aGF / 60 m2 bzw. 80 m2 je E = 90 

bis 67 Einwohner) 

­  Erschliessungsplan Oberdorf: 1.13 ha (0.73 ha + 0.13 ha + 0.27 ha überbaut: AZ 0.5 / 60 m2 bzw. 80 m2 je E = 95 / 

71 Einwohner) 

­  Gestaltungsplan Hasenberg: 14 Gebäude; 1.26 ha (5'680 m2 aGF / 60 m2 bzw. 80 m2 je E = 95 / 71 Einwohner) 

Potenziale Innenentwicklung (Annahmen) 2) 

­  Kernzone: 4 MFH à je 4 bis 6 Wohneinheiten; 60 Einwohner 

­  Dorfzone: 3 MFH à je 4 bis 6 Wohneinheiten; 45 Einwohner 

­  Dorfrandzone: Wohnüberbauung Seengerstrasse (42 Wohneinheiten), 100 Einwohner / 2 MFH an Hasenberg-

strasse à 6 Wohneinheiten ergibt 30 Einwohner 

 

Potenzial Reservenutzung [R] 

Schlüsselgebiete Hostet, Hasenberg, Oberdorf: 209 E 270 E 

Unüberbaute Wohn- und Mischzone: 3.40 ha 3.40 ha 

Einwohnerdichte gemäss Richtplan: min. 40 E/ha max. 60 E/ha 

Potenzial verbleibende Wohn- und Mischzonen: min. 136 E  max. 204 E 
 

Potenzial Innenentwicklung [I]  

Verdichtung in Kernzone, Dorfzone und Dorfrandzone 165 E 

Verdichtung W2 und W2H; je 6 Wohneinheiten 30 E 

Abnahme Einwohnerzahl in neueren Gebäuden (z.B. infolge Auszug Kinder) - 80 E 

Zusätzliches Potenzial: 115 E 
 

Ausgangswerte 

Aktuelle Einwohnerzahl per 31.12.2023: 1ô546 E 

Kantonale Annahme (bis 2040, höherer Wert von Kanton neu justiert): 1ô520 E / 1'630 E 

Prognosewert REK Egliswil innerhalb von 15 Jahren (bis 2033) 1ó700 bis 1ô750 E 
 

Gesamtbilanz Einwohnerpotenzial 

Einwohnerpotenzial im Jahre 2040 (1ô546 + 345 + 115) min. Gesamttotal 2ó006 E 

Einwohnerpotenzial im Jahre 2040 (1ô546 + 474 + 115) max. Gesamttotal 2ó135 E 
 

Ermittlung Einwohnerdichte 

ca. 100 Einwohner ausserhalb Wohn- und Mischzonen  

1ô906 E bis 2ô035 E / 48.54 ha ergibt   39.3 bis 41.9 E/ha 
 

Fazits 

Aus der Nutzung der unüberbauten Flächen ergibt sich ein Potenzial von minimal 345 und ma-

ximal 474 Einwohner. Etwas mehr als die Hälfte dieses Potenziales ergibt sich aus den drei 

Schlüsselgebieten Hostet, Hasenberg und Oberdorf.  
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In der Dorfzone, Kernzone und Dorfrandzone wurde ein realistisches Einwohnerpotential von 

135 zusätzlichen Einwohnern angenommen. Dieses beruht im Wesentlichen auf der Nutzung 

leerstehender Volumen oder aus Ersatzbauten mit einer gesteigerten Nutzung. Für das Einwoh-

nerpotenzial innerhalb der Wohnzone W2 und W2H wurde eine eher geringe Anzahl von 30 

Einwohnern angenommen, das sich aus einer Nachverdichtung im Bestand ergeben kann. Im 

weitgehend neueren Bestand muss mit der Alterung der Bewohner von einer Abnahme der Ein-

wohnerzahl ausgegangen werden (u.a. mit Auszug Kinder / Jugendliche). 

Einzonungen gibt es nur im Rahmen eines minimalen Flächenabtauschs, weshalb aus der Aus-

senentwicklung keine zusätzlichen Einwohner hinzukommen. Insgesamt beträgt das Einwoh-

nerpotenzial somit 2'006 bis 2'135 Einwohner.  

Das ermittelte Einwohnerpotenzial liegt um 486 (376*) bis 615 (505*) Einwohner über der kanto-

nalen Prognose von 1'520 (1'630*) Einwohner. Die kantonale Annahme steht jedoch im krassen 

Widerspruch zur tatsächlichen Entwicklung (auch mit dem höheren nachjustierten kantonalen 

Wert) Mit der aktuellen Einwohnerzahl wird der kantonale Annahmewert bereits übertroffen. 

Die aktuelle Wohnbautätigkeit geht in die Richtung von verdichteten Wohnbauformen mit kleine-

ren bis mittelgrossen Wohnungen, wodurch der demografischen Entwicklung (kleinere Haus-

halte, zunehmender Anteil Personen im Rentenalter) gut Rechnung getragen wird. Momentan 

besteht aufgrund der noch vorhandenen grösseren Bauzonenreserven, der bewilligten und im 

Bau befindlichen Überbauungen eine erhebliche Entwicklung an. 

Die Schlüsselgebiete Hostet, Hasenberg und Oberdorf tragen massgebend dazu bei, dass die 

im kantonalen Richtplan geforderten Mindestdichten erreicht werden können. 

Die Gemeinde ist darum bestrebt, mit geeigneten Planungsinstrumenten wie dem Gestaltungs-

plan und mit einer engen Begleitung von Bauvorhaben in einer möglichst frühen Phase eine 

zielgerichtete Entwicklung zu sichern, sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht. 

Die Gegenüberstellung der dargelegten Werte ist in der nachfolgenden Grafik übersichtlich dar-

gestellt. 

 

 
Entwicklung Einwohnerzahl 1980 bis 2017, Bevölkerungsprognosen / -ziele 

  

1'700 - 1ô750 
 

1ó520 

Einwohnerpotenzial 
2'006 - 2ô135 
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Bauzonenreserveplan; Stand 3. Juni 2024 

 

 
Entwurf Bauzonenplan, Stand 3. Juni 2024 

  



 Seite 37 
 

Planungsbericht  |  Stand: Abschliessende Vorprüfung, 4. Januar 2023 - 3. Juni 2024  arcoplan.ch 

 

 BNO: Altrechtliche Bestimmungen / Übernahme IVHB-Begriffe und -Messweisen 

4.3.1 Allgemeine Hinweise 

Das gesamte Bau- und Planungsrecht ist auf den Ebenen Bund, Kanton und Gemeinden hierar-

chisch mit unterschiedlichen Verbindlichkeiten aufgebaut. Verallgemeinert dargestellt setzt sich 

dieses wie folgt zusammen: 
 

1. Wichtigste gesetzliche Grundlagen Verbindliche Unterlagen 

a. eidg. Raumplanungsgesetz (RPG) / eidg. Raumplanungsverordnung (RPV) 

b. kant. Baugesetz (BauG) / kant. Bauverordnung (BauV) 

c. Allgemeine Nutzungsplanung: Bauzonenplan / Kulturlandplan / BNO 

d. Sondernutzungsplanung: Erschliessungspläne, Gestaltungspläne 

 

2. Wichtigste Richtpläne Behördenanweisende Unterlagen 

a. Sachpläne des Bundes; z.B. FFF / SIL 

b. Kantonaler Richtplan Aargau / Raumkonzept Aargau 

c. Regionale Sachpläne 

d. Kommunale Richtpläne; z.B. Entwicklungsrichtpläne, Masterpläne 

 

3. Grundlagen und Konzepte Beizuziehen - nicht direkt verbindlich 

a. Leitbilder, Strategien 

b. Entwicklungskonzepte, sachbezogene Konzepte 

c. sachbezogene Grundlagen / Inventare; z.B. ISOS, Kurzinventar, Landschaftsinventar 

 

 

Bisherige / neue BNO Egliswil, Definitionen Begriffe und Messweisen in Bauverordnung: 
 

Bisherige BNO Egliswil  Anhang 3 BauV 
   

Neue BNO Egliswil  §§ 16 bis 31 BauV, Anhang 1 + 2 BauV 

 

Übersicht des Aargauischen Baurechts und seiner wichtigsten Bestandteile: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gesetzliche Verankerung der IVHB in § 50a BauG

  Kantonsspezifische Ergänzungen zur IVHB in den §§ 16 ff BauV 

  Übernahme harmonisierte Begriffe der IVHB in die BNO / Anwendungsbereich der Gemeinde 

 

Die im Jahr 1996 rechtskräftig gewordene Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde Egliswil 

beruht noch immer auf dem kantonalen Baugesetz von 1971, welches zwischenzeitlich eine 

Gesamtrevision und verschiedene Teilrevisionen durchlaufen hat. Da die aktuell geltende kan-

tonale Baugesetzgebung in vielen Punkten abschliessendes Recht darstellt, sind diverse Best-

immungen der noch geltenden BNO, teilweise fast ganze Abschnitte, automatisch nicht mehr 

 
Baugesetz BauG 

Aktualisiert, gültig seit 1.1.2010 

Bau- und Nutzungsordnung BNO 

Übernahme IVHB, neue Bedürfnisse 

Bauverordnung BauV 

Aktualisiert, gültig seit 1.9.2011 

Interkantonale 

Vereinbarung 

über die Harmo-

nisierung der 

Baubegriffe 

 
 

IVHB 

Harmonisiertes 

Baurecht, gültig 

seit 26.11.2011 
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gültig (z.B. Baubewilligungspflicht und Bewilligungsverfahren; Baukontrollen; Bauvorgang; Defi-

nitionen der Ausnützungsziffer, Grenzabstände, Höhenmasse usw.). Schliesslich haben sich 

auch diverse übergeordnete Gesetzgebungen, auf welche die Bau- und Nutzungsordnung hin-

weist, im Laufe der Zeit stark verändert.  

 

Die neue Bau- und Nutzungsordnung (BNO) fasst das gesamte kommunale Bau- und Pla-

nungsrecht zusammen. Der Aufbau entspricht der kantonalen Muster-BNO. Zudem wird in der 

neuen BNO das harmonisierte kantonale Recht übernommen, das sich auf die interkantonale 

Vereinbarung über die Harmonisierung des Baurechts abstützt. Die Übernahme der Begriffe ge-

mäss IVHB führt primär zu einer Harmonisierung im formellen Baurecht. Durch teilweise abwei-

chende Messweisen der IVHB gegenüber dem aktuellen kantonalen und kommunalen Recht 

können jedoch auch materielle Auswirkungen entstehen. Wie im Aargauischen Recht üblich, 

werden auf den verschiedenen Gesetzes- und Verordnungsstufen nur rechtssetzende Bestim-

mungen aufgenommen. Auf Wiederholungen gleichlautender Bestimmungen wird verzichtet. 

Dies gewährleistet eine schlanke Gesetzgebung. 

 

4.3.2 Wichtigste materielle Änderungen der BNO Egliswil 

Die Höhen von Gebäuden waren bisher über die Anzahl Vollgeschosse sowie über die Gebäu-

dehöhe und die Firsthöhe definiert. Von den drei neu zur Auswahl stehenden Definitionen Ge-

samthöhe (5.1), Fassadenhöhe (5.2) und Vollgeschosse (6.1) muss mindestens ein Höhen-

mass in der BNO übernommen werden. Die Begriffe werden neu so ausgewählt, dass einer-

seits das gesamte Volumen erfasst ist (mit der Gesamthöhe) und dass anderseits eine Höhe an 

der Trauflinie (Fassadenhöhe bei Schrägdächern) bzw. am Hauptgeschoss (Fassadenhöhe bei 

Flachdächern) erfasst wird. Grundsätzlich wäre nur ein Höhenmass möglich. Auf die Festlegung 

einer Vollgeschosszahl wird verzichtet. Das Ziel besteht somit primär darin, die Gebäudehülle 

vorzugeben und bei der Lage der Geschossniveaus einen gewissen Projektierungsspielraum 

offen zu lassen. Dies soll sich z.B. positiv auf sanftere Geländeanpassungen auswirken. 
 

 

 

    

Vollgeschosse 

 

Fassadenhöhe 

  

Gesamthöhe 
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Höhenmasse: Noch bestehendes Recht; Skizzen BNR Neues harmonisiertes Recht; Skizzen Anhang 2 BauV 

 

Die beiden Masse Gesamthöhe und Fassadenhöhe sind in der IVHB sehr offen definiert und 

lassen viel Spielraum für die Gestaltung (verschiedene Arten von Bauvolumen), was sich unvor-

teilhaft auf die gewünschte volumetrische / architektonische Gestaltung auswirken kann. Je 

nachdem, welche Masse gewählt werden, sind gewisse Dachformen privilegiert oder benachtei-

ligt. Gewisse Dachformen wie Zeltdach oder Krüppelwalmdach werden z.B. bei der Fassaden-

höhe nicht erfasst. Bewusst entschieden wurde, Mansarden- und Tonnendächer nicht in Form 

von Dachgeschossen zuzulassen, da sie in ihrer volumetrischen Erscheinung in der Regel min-

destens einem Vollgeschoss entsprechen.  

 

Anstelle der bisherigen Gebäudehöhe gilt neu die Fassadenhöhe, allerdings wird die Mess-

weise in der BNO präzisiert, damit die bisherigen Masse der Gebäudehöhe ohne gravierende 

materielle Änderungen übernommen werden können: 

- für Schrägdächer gilt die traufseitige Fassadenhöhe 

- am Hang gilt für Flachdächer die talseitige Fassadenhöhe 

- in der Ebene entspricht bei Flachdächern mit an der Fassadenlinie hochgezogenem Attika-

geschoss die Fassadenhöhe der Gesamthöhe, wenn das oberste Geschoss als Attika aus-

gebildet ist. 

 

Messweise Fassadehöhe gemäss § 9 BNO (gelb) und gemäss IVHB (grün) 

 

Mit der Bemessung Fassadenhöhe bei Flachdachbauten an der talseitigen Fassade (Terrain > 

als 10% Neigung) wird auf eine zurückhaltende optische Erscheinung von Hauptgebäuden ab-

gezielt. In der BNO müssen ergänzend die zulässigen Masse von Abgrabungen definiert wer-

den, um die talseitigen Fassaden nicht noch zusätzlich freilegen zu können. An Orten mit weni-

ger als 10% Terrainneigung soll es möglich sein, Attikageschosse direkt an der Fassadenlinie 

hochzuziehen, um so klare und kompakte Volumen zu ermöglichen. Da die Fassadenhöhe bei 

Flachdächern auch Brüstungselemente mit einbezieht, ist dies in der einzig betroffenen Wohn-

zone W2H auch angemessen berücksichtigt.  

 

Anstelle der Firsthöhe wird neu eine Gesamthöhe festgelegt. Diese erfasst im Gegensatz zur 

bisherigen Firsthöhe das gesamte Bauvolumen aller Dachformen. Die Gesamthöhe ist der 

grösste Höhenunterschied zwischen dem höchsten Punkt der Dachkonstruktion und den lot-

recht darunter liegenden Punkten auf dem massgebenden Terrain. Diese Definition kann dazu 

führen, dass sich der massgebende Bereich für die Gesamthöhe im Gebäudeinnern befindet. 

 

Im weitgehend flachen Gelände entspricht die bisherige Firsthöhe in etwa der Gesamthöhe. An 

Hanglagen reduziert sich das Mass gegenüber der Firsthöhe um rund 0.5 m bis maximal 1.0 m 

an steileren Hanglagen. Bei einer Beibehaltung des bisherigen Masses wird also höchstens ein 
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um rund 1 m höherer First möglich. In den einzelnen Zonen muss entschieden werden, was mit 

der Wahl des konkreten Masses für die Gesamthöhe bezweckt wird (z.B. optisch eher zurück-

haltende Volumen, angemessene Spielräume für die Nutzung im Dach- und Attikageschoss). 

 

Figur 5.1 zur Gesamthöhe gemäss Anhang 2 BauV 

 

Anstelle des bisherigen gewachsenen Terrains wird neu der Begriff massgebendes Terrain 

definiert. Als massgebendes Terrain gilt der natürlich gewachsene Geländeverlauf. Kann dieser 

infolge früherer Abgrabungen und Aufschüttungen nicht mehr festgestellt werden, ist vom natür-

lichen Geländeverlauf der Umgebung auszugehen. Aus planerischen oder erschliessungstech-

nischen Gründen kann das massgebende Terrain in einem Planungs- oder Bewilligungsverfah-

ren abweichend festgelegt werden. 

 

Im Gegensatz dazu galt bisher als gewachsenes Terrain der bei Einreichung des Baugesuches 

bestehende Verlauf des Bodens. Der natürlich gewachsene Geländeverlauf ist in der Praxis teil-

weise schwierig oder kaum mehr feststellbar, weil er in der örtlichen Situation oft nicht mehr 

sichtbar oder feststellbar ist (z.B. bei Aufschüttungen, Abgrabungen, terrassierten Gebäudestu-

fen). Hier kann dieser aus dem Geländeverlauf der Umgebung anhand von Höhenkurven aus 

Landeskarten rekonstruiert werden. 

 

Im Rahmen der Beratung wurde auch intensiv darüber diskutiert, ob die Ausnützungsziffer AZ 

aufgehoben oder beibehalten werden soll. Die bauliche Dichte bestimmt sich in der aktuellen 

BNO in den Wohn- und Mischzonen (E, W2, W3, WG) über die Ausnützungsziffer. Keine Dich-

teziffern sind in der Dorfkernzone, der Industriezone sowie in der Zone für öffentliche Bauten 

und Anlagen festgelegt. 

 

Falls die AZ aufgehoben würde, wären verschiedene Alternativ- oder Ersatzbestimmungen, al-

lenfalls auch andere Massbestimmungen erforderlich. Bei Alternativ- oder Ersatzbestimmungen 

käme vermehrt des Ermessen zum Tragen. Als Ergebnis der Diskussion konnte festgestellt wer-

den, dass in Egliswil das Bestreben nach vergleichbaren Messweisen, nach Sicherheit in der 

Anwendung, nach zusätzlicher Fokussierung auf den Aussenraum inklusive dessen Qualitäten 

im Vordergrund steht. Deshalb soll die Ausnützungsziffer beibehalten werden. 

 

Zusammenfassend führten folgende Gründe zur Beibehaltung der Ausnützungsziffer: 

- Klare Massvorgabe, einfacher Vollzug führen zu gleicher Behandlung (keine Interpretatio-

nen) und angemessener, nicht maximaler Dichte (eher Erhaltung von Quartierstrukturen) 


















































































